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Einleitung

Biopolitik nenn Michel Foucault jenes Machtdispositiv, das die Binfluss-
nahme auft Reproduktions- und Gesundheitsverhalten der Bevölkerung se1it
dem Jahrhundert beschreiben soll.* eren Mechanismen zielen auf
Vorhersage und Planbarkei der Bevölkerungsentwicklung, auft die Regulie-
TUg der Zufälligkeiten VO  } Geburt und Tod Die Entwicklung des Ge-
sundheitswesens ist insofern als Ausdruck VO  » Biopolitik verstehen.
Insbesondere die a1e CLE Wissenschait Ende des Jahrhunderts aufi-
kommende Eugenik, übersetzt: die Lehre VO  - der Wohlgeborenheit, wollte
Einfluss aufi Quantitat w1e Qualität der menschlichen Reproduktion nehmen.
Dieser Einfluss WarT insbesondere In der ersten Hälfte des Jahrhunderts
SHATK und erreichte in Deutschland In SCINerTr „Radikalvarlante“ der national-
sozilalistischen Sterilisationspolitik gegenüber psychisch Kranken und Behin-
derten einen negatıven Höhepunkt.

In den etizten Jahren versuchen wissenschaflftliche Beıitrage zunehmend die
Folgegeschichte der Eugenik ach 1945 in beiden deutschen Staaten 1n den
Blick nehmen.“ 1es geschieht VOL dem Hintergrund einerseı1ts aktueller
KOntroversen Präimplementationsdiagnostik, Embryonenschutz, Züch-

SO die Leitthesen VO.  ' ichel OUCaulTt, Der Z Wiıssen. Sexualität un
Wahrheit _ Frankifurt/Main 1983

Vgl Daphne Hahn, Modernisierung und Biopolitik. Sterilisation un Schwanger-
schaftsa  TUC 1n Deutschland nach 1945, Frankifurt/Maın 2000; Michael Schwartz,
Wissen un ac) etamorphosen eugenischer Biopolitik, 1ın Frank Becker Hgg

Politische Gewalt in der Moderne Festschrift TÜr Hans-Ulrich Thamer, Munster 2003,
165192
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tungseugenik Oder „lıDerale Eugenik“” und andererseılts der Debatte Der
nicht geregelte Entschädigungen für NS -Verlolgte, eren bisher etizten
Folgen die Juli 2000 geschaffene Bundesstiftung „Erinnerung, Verant-
wortiung un Zukunit“ für ehemalige Zwangsarbeiter SehOrfte: Dıie Gründung

zweıten Stiftung ür bislang VEIBESSCHC NS - Opfer 1st jedoch angesichts
staatlicher Haushaltsnöte erne erückt Hıerin dann auch die
och eDenden Zwangssterilisierten und Euthanasiegeschädigten einzube-
ziehen SEWESCHH, die bislang LLUL HTE Härtefallregelungen entschädigungs-
politisch edacht worden sind.*

Die Evangelische Kirche und ihre Diakonie als historischer Nachfolger der
1965 ihr auigegangenen nneren 1SS1073N haben ı diesem Kontext 111C

CISCHNC Geschichte, die gilt sich auch gegenwartıgen
Auseinandersetzungen des historischen Hintergrundes bewusst SCII1 SO
wird die aktuelle Debatte (allerdings nicht L1UI Bereich der Evangelischen
Kirche) ZWarL auch VOT dem Hintergrund der Erfahrungen der Zeıt geführt
doch erscheint die Zeıt des Nationalsozialismus €l als eltsam ahistorische
Dro  ullsse die cn Befürwortern oder Gegnern der Biotechnologie
entweder als historisch überwunden gilt und als spezifisch deutsches NS-
auma  Ca Blick auf moderne humangenetische Eingriife für irrelevant
Trklärt Oder als historisches Betroffenheitsargument Sinne des ANTe
wieder“ benutzt wird Auf beiden Seıten 3 die ergebnisofMene
Reflexion ber die Diskussion VO  e Eugenik und Sterilisation der Bundes-
republi DbZw DD  z ach dem Zweıten Weltkrieg DIie Hıstorisiıerung der
Posıtionen der Evangelischen Kirche und ihrer Ethik die Wahrnehmung ihrer
Entwicklung gesellschaftlichen OIHeXx 1ST jedoch notwendig, die
Selbstaufklärung Öördern iıne eindeutige Positionsbestimmung gegenüber
aktuellen Herausforderungen der Biotechnologie olg daraus nicht ZWaNgS-
äufig, dient aber ZUT wägung der jeweiligen Standpunkte.”

Vgl beispielhaft Peter Sloterdijk Regeln für den Menschenpark Kın Antwort-
schreiben Heideggers TIC über den Humanısmus, Frankfurt/Main 1999 Jurgen
Habermas DIie Zukunit der menschlichen Natur Auf dem Weg liberalen
Eugenik? Frankifiurt/Main 2001 FUr den Bereich des Diakonischen er siehe
Eckpunkte des Diakonischen erkes der EKD Fragen der Biomedizin und der
Bioethik Diakoniekorrespondenz 01/2002 Stellungnahme des Diakonischen Werkes
der EKD ZU— Entwurt Zusatzprotokolls übDer biomedizinische Forschung ZU

UÜbereinkommen über Menschenrechte und Biomedizin des EUu Diakonie-
korrespondenz 02/2002; er ensch 1sSt Z7U Bild Gottes geschaffen. Arbeitsergebnisse
der Projektgruppe Auswirkungen der modernen Medizin Bereich der Diakonie
Diakonisches Werk der EK  6 ZU. Schlussbericht der Enquete--Komm1ssion ec un
Ethik der modernen Medizin Berlin, Januar 2003, Diakoniekorrespondenz 02/2003

1€ als UÜberblick ZUrr Geschichte der Wiedergutmachung Hans Gunter OCKerTts
Wiedergutmachung Deutschland Eine historische Bılanz} VIZ
2001) 1672174

In historischer Perspektive unzureichend 1ST die auf Anregung un Förderung des
Bundesministeriums für Forschung un Technologie durch die Forschungsstätte der
Evangelischen Studiengemeinschaft Heidelberg durchgeführte usammenfassende
Studie VO  . Hartwıg VO  a CAhuDer‘ Evangelische un Biotechnologie Frankiurt/
Maın 1991 die der resüuümilerenden Literaturübersicht (bes 61—70 keine Kontinuit.
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In dieser Untersuchung wird die geschichtliche Entwicklung des Umgangs
mi1t der „negatıven“ Eugenik, VOTI em miıt der Sterilisation, In der vVvan-
gelischen Kirche beschrieben, wobei das verwandte Thema des eugenischen
Schwangerschaftsabbruchs aus Platzgründen keine breite Berücksichtigung
erfährt.® Au{ die aäahe dieser beiden Thementfelder E1 allerdings VOT dem
historischen Hintergrund ausdrücklich hingewlesen. enn äufig bedingten
sich die Diskussionen und Festlegungen auft diesen beiden Gebieten In
sachlogischer wıe ethischer Hinsicht.

Zunächst wird 1mM folgenden die Vorgeschichte des Themas 1m Bereich der
Evangelischen Kirche ın Form des VO  — 1931 DIS 1935 existierenden „Euge-
nischen Ausschusses“ der nneren 1SS10N, se1t 1934 „Ständiger Ausschuss für
Rassenhygiene und Rassenpflege“, ckizziert. )Daran SC  1e. sich der Umgang
mit der rage der negatıven Eugenik ach 1945 und die Ent-

schädigung der Zwangssterilisierten 1n der Bundesrepublik unfer dem Aspekt
d welche OS1L10N die Evangelische Kirche DZW. inr Hilfswerk und die Innere
1SS1075N €1 eingenommen en SC  1e  1C olg eine Beschreibung der
wiederauflebenden Debatte ber Eugenik In der erneut institutionalisierten
Form eines „Eugenischen Arbeitskreises“ seıt 959 ın der auch die rage der
TTeil personellen Kontinultat der daran Beteiligten untersucht wird. Dabei
stellt sich leitmotivisch die rage, welche Posiıtionen der Ausschuss ZUrLr rage
der Sterilisatiıon und SC  I  1C ATı rage des Eingri{ffs In die Erbsubstanz des
Menschen einnahm.

DiIie Vorgeschichte: Der „Eugenische Ausschuss*“
der NNeren 1ss1on 1931 his 1938

Im Januar 1931 beschloss der „Centralausschuss Tür Innere Missıon“ auf
Betreiben des Abteilungsleiters für Gesundheitsfürsorge, des Mediziners un
Bevölkerungswissenschaftlers Hans Harmsen 9869), eine „Fachkonftie-
TCII1Z für Eugenik“ einzurichten. Diese Fachkonfiferenz Z11 ersten Mal 1im
Maı 193 ın der eil- und Pflegeanstalt Hephata 1 hessischen Treysa. Daraus
entstand eın Diskussionsftorum ber Eugenik innerhalb des Protestantismus,
das e1Nne Verschränkung VO  — protestantischer un szientistischer Weltsicht
elısten wollte Von seinem Initiatoyr, ans Harmsen, der als Schüler VO  — Alfred

ten ZULr Zeit VOL 1945 deutlich mMaC obwohl die Namen armsen, OTNIKO. und Loe{ffler
als Mitwirkende Positionsbestimmungen für die Zeit his 1969 durchaus fallen Z
diesen ersonen siehe un 1mM lext

Vgl ZU Schwangerschaftsabbruch Manired Spieker, Kirche un: Abtreibung in
Deutschland Ursachen und Verlauf eines Konflikts, aderborn 2001; Michael ante,
Paragraph 218 in der Diskussion. Meınungs- un Willensbildung 5—-1 Düsseldorf
1991; Simone antel, „Planspiel 218 der: Das Ende der Machbarkeit aller iınge Eın
historisches Fallbeispiel über den Öffentlichkeitsauftrag der Evangelischen Kirche
ang der 700er TE 1n , 2004 35-51; dies., Nein un! {a ZUr

Abtreibung. Die evangelische Kirche ın der Reformdebatte 218 StGB (  -  %
Göttingen 2004
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Grotjahn‘ gENAUSO der völkischen Jugendbewegung wWI1e der Tradition der
sozialistischen Sozlalhygiene zuzurechnen 1St, WaTrlr der eugenische Ausschuss
als Vehikel ZUrL Modernisierung des evangelischen Wohlfahrtsverbandes
Innere 1SS10N gedacht. ET sollte eine eigenständige OS1t10N der nneren

1SS10N gegenüber der vehement vorwärtsdrängenden Eugenik heraus-
arbeıten, wobel die spezifisch protestantische Sicht miı1t ihren Elementen der

eio der Volkssi  ichkeıt, der Nächstenliebe und der Vaterlandsliebe
integrieren War. Dıe Eugenik a16 junge Anwendungswissenschaft versprach
die kontra-selektorischen Wirkungen des eimarer Sozialstaates UTC
sozialtechnologische Eingriffe eheben, also die Vererbung der VCI-

meintlich „Minderwertigen“ hemmen un die Geburten VO  ©> „Hoch-
wertigen” Öördern Insbesondere die Vorbehalte einer alteren Generation,
eren Sittlichkeitsvorstellungen und altruistische Motive der Sozialfürsorge
sich nicht mıiıt der modernen negatıven Eugenik vertrugen, wollte INa  -

überwinden.
Der „Eugenische Ausschuss“. se1t 1934 „Ständiger Ausschuss Tür Kassen-

hygıene und Rassenpflege“, trafi sich hıis 1938 dreizehn Mal KSs nahmen
insgesamt gul 130 Teilnhnehmer/innen diesen Sıtzungen teil, überwiegend
Pfiarrer und Mediziner der Jahrgänge 1890 bis 1900 („Junge Frontgenera-
tıon“), aber auch einige Fürsorgerinnen und Verbandsvertreterinnen. Das
erste Ergebnisprotokol VO Maı 1931 and als Erklärung VO  - eV: den
„Gegenwartsiragen der Eugenik“ innerhal wW1e€e außerhalb der Evangelischen
Kirche Beachtung. Hıerin sprachen sich die Teilnhnehmenden jede Form
der ‚Euthanasıe und die eugenische Indikation ZU Schwangerschalts-
bbruch, aber für die „religiös-sittlich als gerechtfertigt” angesehene Sterili-
sierung „erbbiologisc schwer Belasteter  A aus

Dıie nationalsozialistische Machtübernahme führte Z Umsetzung des
UVO nicht 11U[I In diesem Grem1ium diskutierten Sterilisationsgesetzes miıt
dem entscheidenden Unterschied, dass nunmehr nıicht 11UT die freiwilliıge
Sterilisation vermeintlich Erbkranker vorgesehen WAar, sondern aHch Wang
ausgeübt werden konnte Dieser wurde ZWaar TÜr die Gruppen der KOrper- und
Sinngebrechlichen abgelehnt, doch insbesondere für vermeintlich - Asozlale”
bejaht. Eın Protest die Zwangssterilisation erfolgte eıtens der Inneren
Miıssıon nicht, vielmehr versuchte S1€e UrcCc Eingabenpolitik Einfluss auf die

Vgl Alfred Grotjahn un seiner Schule die Einordnung bel Michael CcChwWartz,
Sozialistische Eugenik Eugenische Sozlalutoplien 1n eDatten und Politik der deutschen
Sozialdemokratie 0—1 Bonn 1995, 7089

Vgl Jochen-Christoph Kalser, Sozialer Protestantismus 1M ahrhundert
eiträge ZUTC Geschichte der Inneren Missıon Muünchen 1989, 316-—390);
ders., Rassenhygiene und Innere Missiıon. Zur Diskussion 1mM Centralausschuss für Innere

1SsS10N (01 1771 Lippische Mitteilungen 55 1986 197—-217/; Sabine chleıler-
macher, Sozialethik 1mM Spannungsfeld VOINl Sozial- und Rassenhyglene: der Mediziner
Hans armsen 1mM Centralausschuss für die Innere Mission, Husum 1998; demnächst
ausführlich die Edition VOo  5 Jochen-Christoph Kaiser/Uwe Kaminsky (Hgg.) Biologie-
politik un Evangelische Kirche. DIie Protokolle des Ausschusses für Rassenhyglene un!
Rassenpflege €e1mM Central-Ausschuss für Innere Missıon (erscheint 2006

Hans armsen, Gegenwartsiragen der Eugenik, 111 Dıe Innere Miss1ıon 1931)
336-—339, hier: 238339
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AusführungspraxIi1s des ”  esetzes ZUrLr Verhütung erhbkranken Nachwuchses“
nehmen. SO bemüuhte 111a  - sich erfolglos, KOrper- und Sinngebrechliche

VO  — den Zwangsregelungen auszunehmen. Zwangseingriffe sollten in den
eigenen Krankenhäusern nicht durchgeführt werden.

Das eigene Ziel estand in der ‚Überredung‘ der Betrolfenen ZUE  — freiwilligen
ellung des Sterilisationsantrages, einer seelsorgerischen Abfederung des
Zwangs und eiıner Ehevermittlung Tr Sterilisierte. Zugleic. wurde ede Form
der „Euthanasıe abgelehnt und Ende 1934 ine warnende Stellungnahme

die In der Diskussion befindliche eugenische Indikation des Schwan-
gerschaftsabbruchs veröffentlich Dennoch führte das -Regime 1mM Juli
1935 den eugenischen Schwangerschaftsabbruch gesetzlich e1IN, weıterer
kirc  ICHEeT Protest 1e€ aus

In der S-Zeıt wurden rund 400.000 Menschen zwangssterilisiert,
woruntfer jede Form der Sterilisation auch die formal „Treiwillige“)
verstehen IStT, da bel Weigerung der Betroffenen die zwangswelse Vorführung
HTE die Polizei drohte.} Bıs nde 1935 kam allein NSsass der
enannten Anormalenanstalten (Anstalten für Nerven- und Geisteskranke,
Anstalten Tr Epileptische und Schwachsinnige, Anstalten für Trinker,
Anstalten Tur Blinde und Taubstumme, Anstalten TÜr Krüppel der Inneren
1SS10N 1862 Unfruchtbarmachungen, 1n evangelischen Erziehungs-
heimen ZUrTr Sterilisation VO 161 Zöglingen und In evangelischen Kranken-
häusern ZUrT urchführung VOIl 5754 Sterilisationsoperationen. ” Miıt dem
Beginn des Zweıten Weltkrieges sanken die Zahlen der Sterilisierten erheblich.
Zugleic. bewirkten die nationalsozialistischen Krankenmordaktionen und
katastrophenschutzpolitische Raumungen, besonders in den Jahren 1942 Dis
{95 zahlreiche Abtransporte VOINL Bewohnern evangelischer eil- und
Pflegeeinrichtungen. S1ie wurden 1n speziellen Tötungsanstalten überwiegend
Urc (Jas erstickt oder amen 1ITe Medikamente, Hunger und pflegerische
Vernachlässigung S Leben.*“ DIe Anstaltsleitungen, Theologen WI1e€E Arzte,
konnten dem 198088 1n Einzelfällen verzögernden Widerstand entgegensetzen.
Insgesamt standen die kirc  ICHEeR Vertreter 1n der nationalprotestantischen
Tradition der Staatsloyalität, Wäas ihnen insbesondere ıIn der zweiten Krlegs-
hälifte den Schutz der eigenen Patıenten erschwerte Diese wurden des
Katastrophenschutzes IUr die bombenkriegsbedrohten Großstädte und
verwundeten Soldaten Platz _rnachen‚ aus den Anstalten verdrängt und
verlegt.

Siehe grundlegend ZU Sterilisationsgesetz Gisela Bock, Zwangssterilisation 1Im
Nationalsozialismus. Untersuchungen ZUT Rassenpolitik un! Frauenpolitik, Opladen
9826; Christian Ganssmüller, Die Erbgesundheitspolitik des Drıtten Reiches Planung,
Durchführung un Durchsetzung, öln-Wien 1987 Miıt 1C| auft das öffentliche
Gesundheitswesen Johannes Ossen, Gesundheitsamter 1mM Nationalsozialismus. Ras-

senhyglene und offene Gesundheitsfürsorge ın Westfalen 0—1 Essen 2001
ı11 Zahlen nach den handschriftlich ausgefüllten Vordrucken für ine Statistikrund-

rage In Archiv des Diakonischen Werkes (ADW) Centralausschuss
Der Versuch einer Übersicht bel Harald Jenner/Joachim Klieme (Hgg.) National-

sozlalistische Euthanasieverbrechen un! Einrichtungen der Inneren Mission. Eıne
Übersicht, Reutlingen 1997, bes 283 Demnach ist bIis ZU Ende der Aktion EL 1mMm
August 1941 nıt 3665 abtransportierten Menschen rechnen.
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Von der Eugenik Z nationalsozialistischen Lebensvernichtung gab CS

keine programmologische Falllinie. Dennoch hatte das Reden Der „Minder-
wertigkeit”, dem siıch auch die evangelischen Anstaltsleiter und Arzte nicht
verschlossen, eine delegitimierende Wirkung autf das Lebensrecht verme1lnnt-
iıch Erbkranker In Verbindung mıt der NS-typischen Missachtung der
Individualrechte und unter den Kalkülen einer gleichermalsen aut
Ideologie WI1€E Rationalisierung er Lebensbereiche setzenden Kriegswirt-
schaft kam ZAT Massenmord Geisteskranken und Behinderten. DIie
Folgen der Marginalisierung und Lebensvernichtung wirkten 1n Form eines
bIs weıt ach dem rieg andauernden Hungersterbens der Anstaltspatienten
nach.*?

Der Umgang miıt der Sterilisationsirage ach 1945

Wıe gestaltete sich aber ach dem Kriegsende der Umgang mıiıt dem Thema
Eugenik und Zwangssterilisation 1ın der YNnneren 155107 und 1in der Van-

gelischen Kirche?
ach dem nde der NS-Herrschaft stellte sich die Frage der Weitergeltung

des 193 erlassenen w  esetTzZ! ZUur Verhuütung erbkranken Nachwuchses“. 1J3as

Vorgehen in den einzelnen Besatzungszonen WarTr sehr unterschiedlich. In den
westlichen Besatzungszonen Neben die gesetzlichen Grundlagen ım Wesent-
lichen unangetastetl, wobei jedoch die Siegermächte die Ausführung des
Zwangssterilisationsgesetzes aussetzten.“  e Die sowjetische Militäradministra-
tion hob ingege 1m Januar 1946 die Regelung ZUT Zwangssterilisation als
“nazistisches“ Gesetz auf Insbesondere In Brandenburg und In Mecklenburg
verfolgte die Justiz anfänglich O8 beteiligte AÄrzte strafrechtlich ine der
wenıgen bekannten Verurteilungen der während der S-Zeıt urch-
geführten Sterilisationen betraf anderem den Chirurgen des CVaANSC-

Vgl Heinz Faulstich, Hungersterben 1n der Psychlatrıe Freiburg/
Breisgau 1998; Winiried Suess, Der „Volkskörper“ 1mM Krieg Gesundheitspolitik,
Gesundheitsverhältnisse un Krankenmord 1Im nationalsozialistischen Deutschland
3-1 München 2003

l1e allgemein eier Weingart/Jurgen Kroll/Kurt Bayertz (Hgg.) asse, Blut und
Gene. Geschichte der Eugenik und Rassenhygiene 1ın Deutschland, Frankfurt/Main
1988, 593—602; ZUTXC britischen Besatzungszone: Hans-Ulrich ONS, Gesundheitspolitik
während der Besatzungszelıt. {)as öffentliche Gesundheitswesen In Nordrhein-Westfalen
1945—49, Wuppertal 1985, 46—4858; Sabine Schleiermacher, Gesundheitspolitische
Traditionen un demokratische Herausforderung: Gesundheitspolitik 1n Niedersachsen
nach 1945, 1n oligang Woelk/Jörg Vögele (Hgg.) Geschichte der Gesundheitspolitik In
Deutschland Von der Weimarer Republi bis 1n die Frühgeschichte der ‚doppelten
Staatsgründung‘, Berlin 2002, 265-283, bes 269-—-272; Jurgen asem e Gesund-
heitswesen und Sicherung bei Krankheit un 11 Pflegefall, ın Bundesministerium für
Arbeit und Sozialordnung un: Bundesarchiv (Hg.) Geschichte der Sozialpolitik ın
Deutschland se1t 1945 O2 Ba949 Dıie Zeit der Besatzungszonen. Sozialpolitik
zwıschen Kriegsende un der Gründung zwelerT deutscher Staaten, Baden-Baden 2001,
461—528, 480; Sabine Hanrath, Zwischen ‚Euthanasıe‘ und Psychiatriereform. nstalts-
psychiatrie ıIn Westtalen und Brandenburg Eın deutsch-deutscher Vergleich
k  —1  ), Paderborn 2002, 7
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ischen Krankenhauses „Stiilt Bethlehem“ In Ludwigslust/Mecklenburg. Der

Betreffende Wal Anfang Februar 1946 1mMm Krankenhaus verhalitet worden und
mıt einem Amtsgerichtsrat und sechs anderen Arzten aus

Ludwigslust un: Schwermn der Durchführung VOIN Sterilisatiıonen
VOI das Schwurgericht Schwermn geste worden. Im November 1946

verurteilte das Gericht wel Angeklagte Freiheitsstraifen VO  — zehn Jahren
und drei üuni Jahren Der Arzt des Bethlehemstifts erhielt eın Jahr

Gefängn1s, da bei den dreilsig zugegebenen Sterilisationsoperationen als

Chirurg ZWarl L11UI minderschwer beteiligt SECWESCHL WAarl, doch die Diagnosen
nicht nachgeprüift hatte.*? Dieser mgang miıt den AÄArzten und Richtern 1mM

Zusammenhang der Zwangssterilisation angesichts der In der S-Zeıt
allseits verbreiteten Anwendung des eSetz! Unverständnis, insbesondere
bei den betroffenen Beruifsgruppen. Dıe Flucht VOIN Medizinern aus der

wurde adurch gefördert. Bald VCI-„Sowjetischen Besatzungszone“ (SBZ)
SC sich auch ıIn der SB7Z der Fokus der Debatte VO  — der ogrundsätzlichen,
auch wissenschaftlichen Infragestellung der Grundlagen der zwangswelsen
Sterilisatıon hın AALT rag des politischen Missbrauchs seiner Anwendung.®
ES kristallisierte sich in allen deutschen OQNe der Unterschiedlichkeıit
In der grundsätzlichen Gültigkeit des esetize‘: eın durchaus ähnlicher
Umgang mıt den Folgen der Zwangssterilisation heraus. Als nationalsozla-
listisch wurde Gesetz LLUI der ‚W. bezeichnet, wohingegen die
Sterilisationsidee und —praxI1s unbeschadet des vermeintlichen national-
sozialistischen Missbrauchs TUr ichtig erachtet wurde SO auch der
Länderrat der amerikanischen Besatzungszone 194 7 au{ti Veranlassung der
amerikanischen Militärregierung mıiı1t Vorbereiıtungen TUr eın Sterilisa-
tionsgesetz begonnen, doch bis ZU[r Auflösung des Länderrats 1951 nicht
erlassen. *‘ In der DD  z wurde War 1950 mıiıt dem ‚AGEeSCiz A Schutz VO  —

Mutter und ind  M nicht 1U die sozlale, sondern auch die eugenische
Indikation für den Schwangerschaftsabbruch eingeführt, doch eine gEeSETZ-
1C Regelung der Unfruchtbarmachung 16 aus

uch au{l Seıten der nneren 1Ss10N galt das Zwangssterilisationsgesetz
keineswegs als Unrechtsgesetz. Die Haltung AT Eugenik wurde jedoch e  (a

Vgl Harald Jenner, Aus der heraus. 150 re Stift Bethlehem Ludwigslust,
Ludwigslust 2001, 7215 Urteil des Schwurgerichts Schwermn (3 Ka 2/46), 17 AD CA/G-

unpag.| Erst nach seinem Weggang ın die Bundesrepublik erreichte der TYZt die

Aufhebung des Urteils
Vgl Hahn, Modernisierung und Biopolitik (wie Anm. 2Y, bes 178-182; Hanrath,

Zwischen ‚Euthanasie“‘ un! Psychiatriereform Anm 14) 202-208

Weingart Rasse, Blut un! Gene (wıe An  3 14), 594; Norbert Schmacke/Hans-
Guse, Zwangssterilisiert, verleugnet, VETITSESSCH. Zur Geschichte der nationalso-

zialistischen Rassenhygiene Beispiel remen, remen 1984, 136—144; ans-Peter
Kroöner, Von der Rassenhygiene ZULXK Humangenetik. Das Kaiser-Wilhelm-Institut IUr

Anthropologie, menschliche Erblehre un Eugenik nach dem Kriege, Stuttgart 1998,
bes 262-269

HKTSt durch die „Instruktion über die irreversible Kontrazeption der TauUu  F VO

21. April 1969 lielsen sich 1Im Rahmen der medizinischen Indikation offiziell uch
erbmedizinisch indizierte Sterilisatiıonen durchführen siehe Hahn, Modernisierung und

Biopolitik (wıe An):  3 2) 0021
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Z}Zwischen Rassenhyglene un: Biotechnologie. DIie Fortsetzung
der eugenischen Debatte In Diakonie und Kirche, 1945 bis 1969

bestimmt SO wollte bereı1ts 1947 der Geschäftsführende Direktor (Ost) des

„Central-Ausschusses TÜr Innere 1SS107  70 und Bevollmächtigte des Hilfswerks
für das Hauptbuüro Brandenburg, Pfarrer Dr Theodor Wenzel (1895—-1954),
die Eugenik nicht 1Ur V  - ihrem vermeintlichen Missbrauch der
Herrschaft her bewertet wissen. ” „Wiır sehen In der Eugenik eın Schwert H

Hilfe“, führte CI aus und machte „Steuerungsmotive VO. Christentum her“
dem Aspekt der Barmherzigkeit geltend.““ Die Ablehnung der

”  Euthanasıe  M Wal ihm selbstverständlich Hr me1inte, dass die Beschlüsse In

1931 die Sterilisıerung L11ULI „ın allerletzten Fäallen  C gebilligt hätten und
eın ‚W SA Sterilisierung abgelehnt worden sel1. 1€eSs Warl Ine sehr
selektive Wahrnehmun der Debatte des „Ständigen Ausschusses für Rassen-

pllieg und Rassenhyglene dem C} selbst 1ın einer Sıtzung 1m Juli 1934
erholilite sich nunmehr VO  - einer künftigenteilgenommen hatte CZ

Eugenik In Anlehnung den katholischen Eugeniker ermann Mucker-
INanıl eugenische Erziehung under VOIL der Ehe SOWI1E eine Regelung
ZAA1 Anstaltsbewahrung rblich Belasteter.“

uch bel der ersten Nachkriegskonferenz des „Verbandes Deutscher
Evangelischer Heilerziehungs-, eil- und Pflegeanstalten“ 1 Dezember
194 / bildete die Stellungnahme ZUuU Zwangssterilisationsgesetz un: ZUE

NS-Euthanasıe eın ema Aus einer ohl VO Leıiter dieses Verbandes,
Pfarrer Nell (  E stammenden Übersicht „Stand und
Probleme [n] der ursorge Tur Schwachsinnige und Epileptische“ ogeht hervor

„Das Gesetz 11  e Verhütung erbkranken Nachwuchses ruht Dıe innere 1SS10N
un mıiıt ihr die EV. Kirche hat sich S Z diesem Gesetz ekannt 1ese

DerStellungnahme bedari einer ernsthaliten, theologischen Überprüfung
Anstaltsarzt des „Tannenhof{es* In Remscheid/Lüttringhausen, Wilhelm
ilipps (  4-—  %s und der Leıter der Anstalt Steiten in W ürttemberg,
Pastor Ludwig cnlaıc (  J Irugen hierzu VOTL, el ebenfalls
ehemalige Teilnehmer 1m „Ständigen Ausschuss ür Rassenhygilene und

Rassenpflege241  Zwischen Rassenhygiene und Biotechnologie. Die Fortsetzung  der eugenischen Debatte in Diakonie und Kirche, 1945 bis 1969  bestimmt. So wollte bereits 1947 der Geschäftsführende Direktor (Ost) des  „Central-Ausschusses für Innere Mission“ und Bevollmächtigte des Hilfswerks  für das Hauptbüro Brandenburg, Pfarrer Dr. Theodor Wenzel (1895-1954),  die Eugenik nicht nur von ihrem vermeintlichen Missbrauch unter der NS-  Herrschaft her bewertet wissen.!? „Wir sehen in der Eugenik ein Schwert zur  Hilfe“, führte er aus und machte „Steuerungsmotive vom Christentum her“  unter dem Aspekt der Barmherzigkeit geltend.”© Die Ablehnung der  „Euthanasie“ war ihm selbstverständlich. Er meinte, dass die Beschlüsse in  Treysa 1931 die Sterilisierung nur „in allerletzten Fällen“ gebilligt hätten und  ein Zwang zur Sterilisierung abgelehnt worden sei. Dies war eine sehr  selektive Wahrnehmung der Debatte des „Ständigen Ausschusses für Rassen-  pflege und Rassenhygiene  “ an dem er selbst in einer Sitzung im Juli 1934  /  ] erhoffte sich nunmehr von einer künftigen  teilgenommen hatte. Wenze  Eugenik in Anlehnung an den katholischen Eugeniker Hermann Mucker-  mann eugenische Erziehung und Beratung vor der Ehe sowie eine Regelung  zur Anstaltsbewahrung erblich Belasteter.“  Auch bei der ersten Nachkriegskonferenz des „Verbandes Deutscher  Evangelischer Heilerziehungs-, Heil- und Pflegeanstalten“ im Dezember  1947 bildete die Stellungnahme zum Zwangssterilisationsgesetz und zur  NS-Euthanasie ein Thema. Aus einer wohl vom Leiter dieses Verbandes,  Pfarrer Adolf Nell (1899-1976), stammenden Übersicht zu „Stand und  Probleme[n] der Fürsorge für Schwachsinnige und Epileptische“ geht hervor:  „Das Gesetz zur Verhütung erbkranken Nachwuchses ruht. Die innere Mission  und mit ihr die Ev. Kirche hat sich s.Zt. zu diesem Gesetz b  ekannt. Diese  u“  22 .Der  Stellungnahme bedarf einer ernsthaften, theologischen Überprüfung“.  Anstaltsarzt des „Tannenhofes“ in Remscheid/Lüttringhausen, Wilhelm  Philipps (1894-1974), und der Leiter der Anstalt Stetten in Württemberg,  Pastor Ludwig Schlaich (1899-1977), trugen hierzu vor, beide ebenfalls  ehemalige Teilnehmer im „Ständigen Ausschuss für Rassenhygiene und  Rassenpflege  “ Schlaich hatte im September 1947 seine Schrift „Lebensun-  die Widerstände von Kirche und  wert?“ herausgebracht, in der er nicht nur  Innerer Mission Württembergs gegen die „Euthanasie“ beschrieben, sondern  auch die Eugenik als Teil der „fortschreitenden Säkularisation“ gedeutet hatte.  Er meinte, „dass das Sterilisationsgesetz den ersten Schritt auf dem Wege zur  19 Theodor Wenzel, Eugenik oder Barmherzigkeit als Grundlage der sozialen Hilfe, in:  Die Innere Mission 37 (1947), H. 5/6, 1-11.  29 Rbd: 2.  21 Ebd., 9. Wenzel veranstaltete im Herbst 1947 eine so genannte „Lebensschutzak-  tion“, deren Ziel es war, die wachsende Zahl von Abtreibungen, insbesondere in der-SBZ;  einzudämmen, indem angeboten wurde, „jedes neugeborene Kind, für das die Eltern aus  Gründen äußerer Not nicht glauben sorgen zu können, zu sich zu nehmen“ Vgl. die  verschiedenen Aufrufe und Beiträge zum Thema in: Innere Mission 37 (1947), H: 9/10,  1—49; allgemein Kirsten Poutrus, Von der Massenvergewaltigung zum Mutterschutzge-  setz. Abtreibungspolitik und Abtreibungspraxis in Ostdeutschland, 1945-1950, in:  Richard Bessel/Ralph Jessen (Hgg.), Die Grenzen der Diktatur. Staat und Gesellschaft  in der DDR, Göttingen 1996, 170-198, bes. 186.  22 Stand und Probleme der Fürsorge für Schwachsinnige und Epileptische (N.)  [1947], in: ADW, Centralausschuss West (CAW) 505.cnlaıc. hatte 1m September 1947 seine chrift „Lebensun-
die Widerstände VO  z Kirche undwert?“ herausgebracht, 1n der nicht NUr

Innerer 1SS10N Württembergs die „Euthanasıe“ beschrieben, sondern
auch die Eugenik als eil der „fortschreitenden Säkularisation“ gedeutet hatte
HKr me1ıinte, „dass das Sterilisationsgesetz den ersten Schritt auf dem Wege ZULE

Theodor Wenzel, Eugenik der Barmherzigkeit als Grundlage der sozialene 1n

Die Innere 1ss1ıoN 57 1947 5/6 LD
Ebd.,

21 Ebd., enzel veranstaltete 1mM HerDbst 1947 ıne genann „Lebensschutzak-
0OR deren Ziel Cc5 WAarl, die wachsende Zahl VO  — Abtreibungen, insbesondere 1ın der SBZ,
einzudaämmen, indem angeboten wurde, „jedes neugeborene Kind, für das die Eltern aus

Grunden außerer Not N1IC. glauben SOTSCH können, sich nehmen“ Vgl die
verschiedenen Au{fru{fe un eitrage ZU. ema I® Innere Missıon A 1947 9/1
1—49; allgemein irsten Poutrus, Von der Massenvergewaltigung ZU Mutterschutzge-
SETZ. Abtreibungspolitik und AbtreibungspraxI1s ın Ostdeutschland, S} 17

Richard Bessel/Ralph Jessen (Hgg.) Die TrTeNzen der atur. aa un! Gesellschaft
In der DDR, Göttingen 1996, 170—-198, bes 186

an: und Probleme der Fursorge für chwachsinnıge und Epileptische
1947] 1n ADW, Centralausschuss West (CAW 505
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‚Vernichtung lebensunwerten Lebens darstelle und die Innere 1SS107 ach
den Erfahrungen der „Massendurchfiührung der Zwangssterilisationen“
gewissenhait prüfen habe, „ob S1€e ihre Stellungnahme ZUT rage der
eugenischen Sterilisation auirechterhalten“ dürfe ®> Aus den Zu eil
handschrittichen Au{fzeichnungen der Vertreter des Centralausschusses
dieser Konfierenz erg1bt sıich ingegen, dass Ila  — das -G(EeSeEeTZ ZWarT
kritisierte, doch dies nicht grundsätzlic tat und vielmehr eiNe „grölsere
Einschränkung des Personenkreises“ anmahnte “* Pastor Wilhelm ngel-
[11a11l1ll (  4 zweiter Direktor des „Centralausschusses Tür Innere
1SS10N ,  «“ 1€ lest S wurde iur notwendig erachtet, den Eugenischen
Ausschuss wieder ufleben lassen und die behandelten Fragen doch

u25gründlich durchzuarbeiten.
Dennoch diese Fragen eın halbes Jahr ach dem Ende des

Nürnberger Ärzteprozesses, bei dem neben der „Euthanasie“ und den
Menschenversuchen auch die Zwangssterilisierungen ZUrTr Sprache kamen“®,
ohl nicht bearbeiten. Jleraus sprach möglicherweise och eiNe geEWISSE
Scham angesichts der massenhaften Folgen der nationalsozialistischen
Sterilisationspolitik explizit erwähnt wurde dies übrigens keiner Stelle
Im Gegenteil lassen sich zahlreiche Stimmen Adus dem protestantischen
Spektrum benennen, die durchaus nıicht VO  — einer eugenischen Weltsicht
lassen wollten Dıie Verhinderung der Fortpflanzung VOIl Menschen mıt
erblichen De{ifekten galt €]1 durchaus als konsensfähiges Ziel, 11UT!T die Mittel

diskutieren. SO versuchte I1la  > einen vermeintlich nıcht VOIN der
nationalsozialistischen Rassenhygiene inNzierten eugenischen Kern der
Vererbungswissenschafit VO  5 seInNeEM politischen Missbrauch trennen.27
1es geschah anderem mıiıt Verwels auft eiNe ebenfalls welterexistierende
Sterilisationspolitik In anderen demokratischen Ländern DZw. Kulturstaaten.
Überhaupt aufl, dass CeMeE politische Umsetzung negatıver Eugenik In der
erstien Haälfte des Jahrhunderts VOT allem 1n protestantisch gepragten
Staaten (USA, Skandinavien, Schwei7z ete:;) Platz oTi1IT, 1n denen konservativ-
protestantische Milieus ihre soziokulturelle Hegemonie verloren. Allerdings
16€ In diesen Ländern die Zahl der Sterilisierten weıt hinter denen

Ludwig cnNlaıc Lebensunwert? Kirche un! nere Missıon Württembergs 1mM
Kampf die „Vernichtung lebensunwerten Lebens“, Stuttgart 1947, 14-—-16

Konierenz des Verbandes deutscher evangelischer Heilerziehungs-, eil- und
Pflegeanstalten 1947 (handschriftliche Notizen VO Münchmeyer), 1n AD (  S
05

D Aktenvermerk betr. Tagung des Verbandes für eil- und Pflegeanstalten, Bethel
1947 (Engelmann 194 7), 1n ADW, C 505

Vgl zeitgenössisch die untfier dem Titel „Diktat der enschenverachtung“
erschienene Dokumentation VO  — lexander Mitscherlich/Fred jelke (Hgg.) Medizin
hne Mensc  iıchkeit Dokumente des Nürnberger AÄrzteprozesses, Frankfurt/
Maın 1978:; ngelika Ebbinghaus/Klaus Dorner (Hgg.) Vernichten un Heilen Der
Nürnberger Ärzteprozeß un seine Folgen, Berlin AO):2

Vgl hlerzu Paul Weindling, Health Race and German ONTICSs between National
UnifÄcation an Nazısm 0-1 Cambridge 1989, 5635574
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Deutschlands zurück, WI1Ee auch die ideologisch-politische Einbettung VO  —

Rassentheorien absah.“®
Anknüpfungspunkt für iıne erneute Regelung des Feldes der Fortpflan-

ZUNS® in Deutschland Wal die unklare Rechtslage Beginn der bundes-
deutschen Staatlichkeit. DIie Adus der Besatzungszeıt resultierende uıunfier-
schıedlıiıche Fortgeltung des ”  eseLizes ZUrr Verhütung erbkranken Nach-
wuchses“ 1e ß nicht 11ULI die juristische eıte Handlungsbedartif anmelden.*? Der
Genetiker ans Nachtsheim >  : der 1n der Nachkriegszeit als
unbelastet galt da als Leiter einer Abteilung des „Kaiser-Wilhelm-Instituts
TUr Anthropologie, menscCc  iche TDICAFE und Eugenik“ nicht itglie der
DA SCWESCH WAarl, Iorderte 19592 SB eugenisches Sterilisierungs-
gESETZ auftf der asılıs des preußischen Entwurties VO also IUnMHeTr sehung
VO  — Zwang. C

Theodor Wenzel je ß für den „Centralausschuss (Ost) der nneren Miıssıon“
1951 eINne „Stellungnahme der rage der Sterilisation“ erarbeiten, doch
außer der gemeiınsamen Sitzung einer ärztlichen SOWI1E einer Frauen- und
Fürsorgerinnenkomm1ss1on Februar 1951 kam CS keiner abschliefß-
enden Stellungnahme. Weder der unermüdliche Propagandist einer
Sterilisationsgesetzgebung, ans Nachtsheim, och Bedenkenträger WI1e€e
Oberstaatsanwalt Brühl oder der praktische eologe Alfred edo üller
>  )/ der WI1Ee der ebenz{falls vortragende Erziehungsheimleiter Racke
den SINN einer Sterilisationsgesetzgebung bezweilfelte, konnten sich hierbei
durchsetzen.?‘ Dıie anschließend vorgelegten oten dieser Kommissionen
ehnten eiıne eugenische Sterilisation aus grundsätzlichen rwagungen ab
egliche Form des Zwangs wurde verwortfen. Der Arzt und Psychoanalytiker
ans March (geb 1895 formulierte die "Fhesen des Medizinerkreises ZUr[r

Frage der Sterilisierung“. Darın benannte CI die Sterilisation klar AIS
„verstümmelnde[n] ingri 1ın eine Persönlichkeit“. ET iels als Indikations-
stellungen L11UT die medizinische un eine kriminalistisch-therapeutische bei
Sittlichkeitsverbrechern gelten. Insbesondere die eugenische Sterilisation
erschien ihm wen1g wissenschaftlich undiert, da ja LLUTE CIDHCHE DIs-
positionen HAr manche Krankheiten ekannt se]ien und keine sichere Prognose
gäben Zudem SsEe1 die Wirkung eugenischer Einflussnahmen für die Ge-
undung eINES Volkes unklar, die eigentlich 1Ur „VOoN einer weltanschaulichen
Gesundung“ bewirkt werden könne In diesem ONMNIeXxX verwıes CI auft
„hygienische Eheberatung“ und „eugenische Gattenwahl“, die 1m Bereich
individueller Verantwortung lägen.“

Vgl hierzu Schwartz, Wissen und aCcC (wıe Anm 2) PTE
Vgl VO juristischer Seite zeitgenÖössisch Eberhard Schmidt, Das Sterilisat1onspro-

blem nach dem In der Bundesrepublik geltenden Strafrecht, 1n Juristenzeitung (195
64—-70 Eine Nachzeichnung der juristischen un!: medizinischen Diskussion versucht
Hahn, Modernisierung un Biopolitik (wıe Anm. 2 52-68

Hans Nachtsheim, FPur und er die Sterilisierung aus eugenischer Indikation,
Stuttgart 1952 vgl Weingart u asse, Blut un Gene Anm 14), 593-—-602

Vgl Das Problem der Sterilisierung, 1ın Dıie Innere Missıon 4 1 143—144;
Thesen des Medizinerkreises ZUrr Tra der Sterilisierung (Dr. arc E95S1

un! Besprechung des evangelischen Fürsorgerinnen-Kreises ber Fragen der Sterilisier-
UunNg k: EO9OT, In ADW, 1924 Hans arc wußte 1966 ın einem Vortrag
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Auf der Jahreskonierenz des „Verbandes der Deutschen Evangelischen
Heilerziehungs-, eil- und Pflegeanstalten“ 1mM November 1951 rug der I1ICUu
ach unster berufene Theologieproiessor Karl Janssen (  ) ber
„Probleme ZAUE Integrität des Menschen In christlicher Schau“ VOT. Janssen
ging VO  2 einer historischen Beleuchtung der Probleme aus Dabe!l bewegte €T7
sich gdl1zZ In der bevölkerungspolitischen Argumentationstradition der 1930er
Jahre, WI1e€e das Protokall festhielt: „Das Anliegen bel diesem Problem iSst, dass
eiINeEe Fortpflanzung des Elendes nıcht mehr stattfindet, damit der Volkskörper
nıcht überlastet wird. Um ZErbgesundung des Volkes gelangen, 111USS$5 das
Opier gebrac werden, auf Nachkommenschafit verzichten  4 Hr erinnerte

die Ireysaer Erklärung der Inneren 1SS107N VO  e 1931 Das Zwangs-
sterilisationsgesetz VOINl 1933 WarTrT ach seıiner Auffassung VO  — der nNnneren
Miıssion abgelehnt worden 1€eSs beschrieb ZWal die anfänglichen Vorbehalte
der nneren 1S5S107 die Zwangssterilisation, aber nicht die grundsätz-
liche Zustimmung uıund praktische Mitwirkung evangelischer Anstalten und
Krankenhäuser während der NS -Zeıit Dennoch sa (>T.: In der VO  - ihm
wesentlich och geschätzten Zahl VO  — WEeIl Millionen Sterilisierten *
real CS rund 400.000 den Anlass für Bedenken und die „Tolgerichtige
Fortführung der Zwangssterilisation In der Euthanasie“. Janssen verwılies auch
auf die sich mehrenden kritischen Stimmen 1m angelsächsischen aum und
der Schweiz die dort weiter ıIn Geltung befindlichen Zwangsregelungen
für die Sterilisation un sah den usweg in einer etonung der „positıven
Eugenik“. Jede Sterilisation se1 iıne Verletzung der Integritat des enschen

berichten, ass VO.  - Hans Nachtsheim ın einer Sıtzung der Berliner Medizinischen
Gesellschaft aufgrund seiner Thesen namentlich attackiert wurde, „hatte als Christ die
Humangenetiker verdächtigt, s1e propaglerten die Euthanasie.“ 1e die Niederschrift
der Sıtzung des Eugenischen Arbeitskreises VO 1966 1n Frankfiurt mıiıt dem
Reierat VO Hans March „Das Problem der Sterillisierung und die besondere Sıtuation des
evangelischen Arztes 1M Blick auf den hippokratischen ıIn ADW, G5t 4892; vgl
uch Hans arc Psychologische edanken ZULF Schwangerschaftsunterbrechung, 1n
Innere Miıssion 37 9/10, 19—28

33 J1e uch IUr die folgenden Zıtate die Niederschrift der Jahreskonferenz des
Verbandes der Deutschen Evangelischen Heilerziehungs-, eil- und Pflegeanstalten VO

22.-25 1951 auf dem Wittekindshoi/Bad Oeynhausen Nell 888 ADW, VEELEGSB
ar Janssen (  2-1  ) wurde 1951 apl Proiessor ıIn Müunster, und 1958 dort
ordentlicher Professor für Praktische Theologie, Diakonik, Sozialpädagogik. Seit 1961
War Vorsteher des Stephansstifts 1ın Hannover un tTrat 1974 In den Ruhestand Vgl
Kürschners Gelehrtenlexikon 1980, 17385 un 1987, 5320

Diese überhöhte Schätzung UrcC Oberstaatsanwalt TU sich bereits 1m
Bericht über die Sitzung 1mM Februar 1951 vgl Das Problem der Sterilisierung, 1n Die
Innere Mission 41 1951), 144

Siehe Z} Sterilisationspolitik ın Skandinavien Gunnar Broberg/Nils oll-Hansen
(Hgg.) Eugenics an the Welftfare ate Sterilization olicy In enmark, Sweden,
OTrWAay, anı Finland, Kast Lansıng 1996; ZUrT: chweiz Magdalena Schweizer, Dıe
psychiatrische Eugenik 1ın Deutschland und In der chweiz AL Zeıit des Nationalsozla-
lismus. Eın Beıitrag ZUrLr geschichtlichen Aufarbeitung mi1t besonderer Berücksichtigung
der Entwicklung der Kinder- un Jugendpsychiatrie in der Schweiz, Bern 2002;
Thomas Hoonker, Diagnose: „moralisch defekt Kastration, Sterilisation un assenhy-
gıene 1mM Dienst der Schweizer Sozlalpolitik un Psychiatrie —1 Zürich 2003
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bel einer rationalen Schau stehen Jeiben, wollte auch „Barmher-
zigkeit, Menschlichkeit und Liebe“ ZU Ma fßstabh machen und tellte die rage
„Ist die VOIN rbkranken befreite Menschheit eiIne glückliche Menschheit?“
Den wang T Sterilisation verwarti CL und SPIZiEe vielmehr auf eine
„freiwillige Unfruchtbarmachung“ In Grenztlällen Das Protokaoll 1e fest
„Wir stehen zwischen dem Gesetz und dem Evangelium, welches die
Barmherzigkeit VO  — uUulls Ordert  M4 Eine deMnitive Entscheidung aus eologl-
scher Sicht sSEe1 nicht möglich 1€e5 Wal TUr die teilnehmenden Anstaltsleiter
unbefriedigend, die eINE are Handreichung hatten.

Diesem Verlauft WarT! C5 ohl zuzuschreiben, dass bel der iolgenden
Jahreskonierenz 1Im Juni 1952 In der Anstalt Scheuern das ema CTNe H:
auft der Tagesordnung stand Dieses Mal hielt der Tübinger Lehrbeauiftragte
un! Pfiarrer Hermann 1e mM(97 eine „Theologische Besinnung ber
die Integritat des Menschen (Sterilisation, Euthanasie, JR etc:.)  u.36 Her-
11a1l 1emM WarT kein Unbekannter, hatte doch als Leılter der Kirchlich-
Theologischen Sozletat, einer dahlemitisc. orlentierten Minderheitsgruppe In
der württembergischen Bekennenden Kirche, die Jahreswende 940/4]
en Reierat ber „Das Problem des lebensunwerten Lebens In der katholischen
un: 1n der evangelischen thik“ ausgearbeitet und diesem „Gesichtspunkte
einer seelsorgerischen Handreichung“ Lolgen lassen, die Mauer des
Schweigens die Krankenmorde durchbrechen.?/ TE Tührte dQus, dass
Sterilisation als „aulserster Grenztall der Geburtenregelung“ anzusehen SE1
und alle anderen Möglichkeiten W1e€e der ireiwillige Verzicht auf Nach-
ommenschait und die Asylierung erschöpft sSeIN mussten, bevor
Sterilisation gedacht werden dürite Auch die zwangswelse Sterilisation eines
Betroffenen bei fehlendem Verantwortungsbewusstsein lehnte ab Eın
solches „Gesetz ZAHT Verhütung erbkranken Nachwuchses“*“ trachte danach, den
Belasteten abzuschreiben, Was FT und Jlor öffnet für iıne Sterilisationsge-
setzgebung, für welche der Begrilff des ‚lebensunwerten Lebens  4 die oberste
Richtschnur 1st  «x“ Das Protokall hielt weiter fest

„Das braucht noch gal nicht iıne Wiederkehr des Gesichtspunktes der rassischen
Auslese 1mM nationalsozialistischen Inn edeuten Das Ausleseprinzip kann uch
infach 1mM humanıtaren 1nnn der erbgesunde ensch se1n, mıiıt dem Leitgedanken, ass
I1la  — UrCcC eugenische Malsnahmen jene erblıche Belastung WE uch N1IC Salız
beseitigen, doch wesentlich reduzieren kann  4

Er sa ıIn den Trblich Belasteten n  Oll Ott aufgerichtete Zeichen für den
Zustand der gefallenen Menschheit“. Dennoch melinte HIC einNne
iIreiwillige Sterilisation „den Erbkranken In seiner Menschlichkeit VOTL sich
selbst schutzen  “ „Man wird iın vielmehr 1ire seelsorgerliche eratung

Niederschrifit der Jahreskonierenz des Verbandes der eutschen Evangelischen
Heilerziehungs-, eil- un Pflegeanstalten VO Q} 1952 1n der Anstalt Scheuern
Nell, 25 1952 In AD VEREGSB

Vgl Hrt OWaK, „Euthanasie“ und Sterilisierung 1m „Dritten eich  ‚& Dıe
Konifirontation der evangelischen un katholischen Kirche miı1t dem Gesetz ZUrLr

Verhütung erbkranken Nachwuchses“ un der „Euthanasie“-Aktion, Göttingen
F55 ermann Diıem (1900-1975) wurde 1951 Lehrbeauftragter und 1957 Professor für
Systematische Theologie un! Kirchenrecht 1n übingen seıt 196585 WarT 1Im Ruhestand).
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veranlassen mussen, den VO  — ihm HC die Verantwortung VOT OT und den
Menschen geforderten Verzicht selbst eisten, indem (1 sich ireiwillig der
Sterilisation unterzieht.“ 1es mindere dann die arte des Zug  FCH
Verzichts. DIie treiwillige Sterilisation bedürtfe der staatlichen Regelung. 1lem
schlug eın Kollegium Aaus Arzten, Pfarrern und urısten V.OL; das über solche
Einzelfälle bestimmen sollte

1° Wäal manchen der Anwesenden wiederum konkret S1€e verwıiesen
darauf, dass nıcht Sache der Konfierenz sel, die „Inıtlatıv  M ergreifen. Das
Protokall hielt fest „Wenn die Konferenz sich In den VEISaAaNSCHNECN Jahren
wiederholt mıiıt dieser Sache befasste, geschah das eshalb, we:il INan damıt
rechnen INUuss, dass S1€E VOIl staatlicher eıte wieder auigegriffen werden wird.“
amı Warl das L1UT ‚.ruhende“‘ NS-Zwangssterilisationsgesetz gemeılnnt, dem
- bel Bedarti CeinNne eigene Posiıtion vertsreien wollte. DIie Haltung ZUTLT

ireiwilligen Sterilisation WaäarT eindeutig ejahend, In einem möglichen Gesetz
sollte der Pfarrer aber 1U eiNe Dberatende, keine In einer Kommission
mitentscheidende Rolle en Eın „Teil der Anwesenden“ wollte „jedes
Gesetz ZU  3 zZzWwangsweilsen Sterilisierung“ dus$s grundsätzlichen Erwagungen
ablehnen, auch Wn eingeraum wurde, dass INla  — keine eigene evangelische
Position hierzu ableiten und HÜ ezug auft die naturrechtliche, katholische
OS1L10N nehmen könne. Eine andere Gruppe wollte laut Protokall nıicht eın
„prinzipielles eın  4 SCH; da I1a  S abwarten mMUuUSSe, Wäas der aa vorschlage.
Nur dann könne Ila  — „Im iınne des Schutzes der Mensc  ichkeit des
Menschen  « mitarbeiten. Dıie Grenze zwischen einer iIreiwilligen und einer
zwangsweisen Sterilisation sSE1 allerdings schwierig ziehen, da für €l
Formen die gleichen Malsstäbe gelten ussten DIie rage wurde damit als
zunächst hinreichend eklärt betrachtet und sollte nicht wieder auft die
Tagesordnung gesetzt werden.

In diesen Debatten der Anstaltsleiter pielte die eigene Mitwirkung der
Propaglerung und Durchführung der Sterilisation Behinderter 1ın den Jahren
des Nationalsozialismus keine direkte Nur In der Ablehnung des
Sterilisationszwanges Oder der vermeidenden Mitwirkung der Piarrer In
einem eventuellen Entscheidungsgremium kann I1la  — 1E indirekte Wirkung
erkennen. enn das Vertrauensverhältnis zwischen Patıenten und Anstalts-
eitern DZW. —arzten hatte während der S-Zeıt besonders darunter gelitten,
dass 1ine Vermischung zwischen der denunzierenden Meldepflic. und der
Interessenvertretung Tür die Betrofifenen bel den Anstaltsleitungen geherrscht
hatte Im protestantischen Feld erfolgte hnlich WI1IE 1M politischen und
jJuristischen Bereich keine grundsätzliche Infragestellung des NS-Sterilisa-
t1onsgesetzes. Nur die€Sterilisationszahlen während des Drıtten Reiches
wurden als Ausdruck der Fehlorientierung einer „rassischen Auslese  C
begriffen Was hilerin durchschien, WaäarTr die breite Schnittschnelle zwischen
einer 1L1UTLE mıiıt autoritaren ıtteln durchsetzbaren, auft sittliche Besserung der
Gesellschaft bedachten Utoplie und ihrer eugenischen Realisierung. 1€eSs

Jle vorstehenden Zıitate aus Niederschrift der Jahreskonferenz des Verbandes der
Deutschen Evangelischen Heilerziehungs-, eil- un: Pflegeanstalten VO 0 — 1952
In der Anstalt Scheuern © 1: AD VELEGSB
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deutete aufTl das unausgesprochene Einverständnis evangelischer Pfarrer,
Anstaltsärzte und Fürsorgerinnen während der NS-Herrschalit mıt der
Zwangseugenik hın und Wal 11UL hinsichtlic der Ausweiltung ZUT: „Euthana-
s1e  4 hinterfragbar. Dıie Regelerstellung Tür ıne Ireiwillige Sterilisation hatte
€l derselben Logik WI1e diejenige für eINe zwangswelse folgen, Was die
Diskutanten selbst wahrnahmen. och VOIL konkreten Vorschlägen schreckte
INa  — zurück, doch die Erlahrungen zwischen 1933 un 1945
bedrückend gEeEWESCNMH., Dennoch esa 1888028  — seltens der Inneren 15S1073N aum
eın Schuldbewusstsein hinsichtlich der Zwangssterilisationen in der S-Zeıt
Vielmehr wurde gerade adurch, dass I1la ll die Sterilisation 1ın ihrer
historischen Vorreiterrolle Z nationalsozialistischen „Euthanasie“ egr
un: nıcht als Unrecht eiıgener Art, LLUI die Begrenzung der Durchführungs-
prax1s diskutiert. Charakteristisch hierfür WarTl der Rückbezug auf den
preußSßischen Landesgesundheitsrat und seıinen Entwurtf eINES Sterilisations-

VO  e 1932; also auf die Debatte der eimarer Zeıit, die ihre NSCAU
ÜTC die nachfolgende Zwangseugenik des Nationalsozialismus och nicht
verloren en schien.

Nicht 11UT: die Nachkriegsdiskussion der Anstaltsleiter verwelist auf die
Mischung VO  — Kontinulta und andel der Sterilisationsdebatte. Auch
weitere Stimmen 1m protestantischen Feld belegen einerseıts eiINe personelle
Kontinultät der Diskutanten und verweısen andererseits auf deren Neu-
position1erung.

In den Jahren 19453 DIS 195 / der Evangelischen Akademie
Hamburg unter der Leitung des Pfarrers und Mediziners Bernhard Bornikaol
un: dem inzwischen ZU Professor TÜr Allgemeine Sozlalhygiene und Leiter
der Hamburger Akademie für Staatsmedizin berufenen ans Harmsen der
Studienkreis „Geburtenregelung und Eugenik“. Hr sSPeIzZiEe sich aus Ärzten,
Fürsorgerinnen, Juristen, Pädagogen und Theologen INIMMECIN und VCI-

öffentlichte verschiedene Stellungnahmen Fragen des 218 1948), der
Geburtenregelung 192530}; der künstlichen Beiruchtung 5952 und ”  ur
Gegenwartsproblematik sterilisierender Eingriffe“ (1953).”” Insbesondere 1n
der lJetztgenannten Entschlielßsung erwähnte INla  — ausführlich die Resolutio-
LE  n der Inneren 1SS10N VO  — 1931 {Uur die religiös-sittliche Erlaubtheit der
Sterilisierung „erblich schwer Belasteter“ und VO  — 1934 die eugenische
Schwangerschaftsunterbrechung. Auch l1er wurde die Argumentationsfhigur
der zeitgenÖssischen „Überschätzung der Erbbelastung“ benutzt, einerseı1ts
die weitreichenden Ergebnisse der Zwangssterilisationspolitik eklagen
un: andererseits die „Ermöglichung der eugenischen Sterilisierung“ IUr den
Einzelnen ”  us der Verantwortung VOL dem möglichen Ehepartner und VOT

seinem Erbstrom“ fordern.“ Als Anknüpfungspunkt für CIn

Vgl zusammengefa sst Bernhard Bornikol/Hans armsen (Hgg.) Geburtenrege-
lung und Eugenik Stellungnahmen sexual-ethischen Gegenwartsiragen, Hamburg
1959

Ebd em hatte armsen als 1reKior des Hygienischen Instituts der
Hansestadt Hamburg iıne Reihe VO  . wissenschaftlichen Qualifizierungsarbeiten ZUr

„nachträglichen Überprüfung der Handhabung des Gesetzes AL Verhütung erbkranken
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gesetzliches Handeln Nanntien Harmsen und Bornikol ausdrücklich den
Entwurt des Sterilisierungsgesetzes des Preußischen Landesgesundheitsrats
VO  @ 932

ans Harmsen W1e€e Bernhard Bornikol €l auch Adus den Debatten
der 1930er Jahre bekannt Harmsen hatte 1931 den ‚eugenical turn‘ dieses
konfessionellen Wohlfahrtsverbandes wesentlich inıtnert. Nicht 11U!X die
erwähnten Resolutionen der nNnneren 1SS108N Aaus den Jahren 1931 und
1934 dUus$s seıiner Feder, auch die Zwangsregelungen der S-Zeıt

VO  w ihm gerechtiertigt und Iiur die Innere 1S5SS1073N kompatibel gemacht41worden. Bornikaol hatte 1mM rgan der „Apologetischen Centrale des
Centralausschusses“ der Abteilung tür Weltanschauungsfragen der dama-
ligen Nnneren 15SS1073N die Entwicklungen 1m Bereich Naturwissen-
schaft 1n den 1930er Jahren beschrieben .“ Fur€l galt, dass die Ablehnung
des Zwangs ZUrE Sterilisation ihnen reichte, mıt der gleichen selektions-
eugenischen Argumentation zumindest die ireiwillige Sterilisation ordern
1ese nicht L11UTFTr 1mM Bereich der Nnneren Missıon weılt verbreitete Haltung 1E
für die Opfier der NS-Politik nicht ohne Auswirkung.“

Dıe Entschädigung der Zwangssterilisierten
In die Entschädigungsgesetzgebung der Jahre 1953 und 1956 wurden die
Zwangssterilisierten nicht einbezogen, auch WE der se1ıt 1949 bestehende
„Zentralverband der Sterilisierten und Gesundheitsgeschädigten 1mM Bundes-
gebiet“ eiINe eigene Gesetzesvorlage ZUrFr Wiedergutmachung erstellte “* Hıerin
Wal VOINl der Zwangssterilisation als VOoO  e einem „dem natürlichen Recht jedes

Nachwuchses“ ıIn Auftrag gegeben, WOTauUs ausgiebig zıiti1erte (ebd 20ff 1€ uch
Hans Harmsen, The German Sterilization Act of 1933 ıIn The Eugenics Review
227-—-232; ders., Erfahrungen mıt dem deutschen Gesetz ZUT Verhütung erbkranken
Nachwuchses, In Gesundheitsfürsorge. Zeitschri für die gesundheitlichen uigaben 1mM
Rahmen der Familienfürsorge, J: F Okt 1954, 120123 armsen agıerte zudem
se1lt 1952 als Prasiıdent VOoO  — Pro Familia un Wäal uch au{i internationaler ene eiINn
Verifechter der Geburtenkontrollbewegung. Erst 1984 mulste sich als Alterspräsiden
zurückziehen, nachdem seın iırken ın der NS-Zeıt skandalisiert worden Wa  — Vgl ına
Grossmann, Reforming SCX The German Movement IOr 1r! Control an OTrt10N
Refiorm 0—1 OxiTford 1995, 20471

4 | Vgl Kaiser/Kaminsky (Hgg.) Biopolitik un: Evangelische Kıirche wıe Anm ö)
1e ernnhnar: OTN1KOL, Neues Fragen In Naturforschung un:! Heilkunde, ın

Wort un Tat 1932 114-118, 212-214; 1933, 117—-119; 1934, 129—130, 338—343; 1936,
369—373; 1937 Dn

43 1€e beispielhaft TNS Klee, cham, Reue, LNECUEC Verantwortung In Kirche un
Diakonie?!, 1: eorg Herrmann/Klaus VO üpke (Hgg Lebensrecht und Men-
schenwürde. Behinderung, Eugenische Indikation un Gentechnologie, Essen 1991,
60—65

Vgl Zentralverband der Sterilisierten un: Gesundheitsgeschädigten 1mM undesge-
biet Gesetzesvorlage ZUrTr Wiedergutmachung (17.4 95 F)); In ADW, GS$t 4891 Zur
Diskreditierung des Verbandes ıIn der medizinischen Fachöffentlichkeit siehe ahn,
Modernisierung und Biopolitik wıe Anm 2) 56—60
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Menschen hohnsprechenden Unrecht“ die ede Miıt IC auft die Durch-
führungsprax1 1s hießs CS) dass „die erpresste iormularmälsige Einwilligung dem
einzelnen Sterilisierten nicht entgegengehalten werden“ uUurie amı WarT der
auch ın den Diskussionen verschiedentlich angesprochene Umstand gemeınt,
dass die eisten Sterilisationen In der S-Zeıt ormell ireiwillig bZw. auf einen
Selbstantrag der Betroffenen erfolgten, allerdings angesichts der Drohung miıt
polizeilichem wWwang 1ım einer Weigerung, VOIN Freiwilligkeit also
keineswegs gesprochen werden konnte. DIie rage einer Entschädigung der
während der NS-Zeıt Sterilisierten wurde auf Betreiben der Arbeitsgemein-
schaft sozlalistischer AÄArzte ın einer Anirage der SPD 1957 1M Bundestag
gestellt und beschäftigte ab nde 1959 den Wiedergutmachungsausschuss des
Bundestages.”” In dieser Debatte wurde auch die Innere 1SS10N eine
Stellungnahme gebeten.““ Diakonie-Präsident Münchmeyer suchte darauft-
hin 1M Oktober 1960 mıiıt dem Leiter der Abteilung Gesundheits-
Lürsorge, dem Arzt Joachim Fischer, Ministerilaldirektor VO Bundes-
Ananzministerium auf fasste das Ergebnis der Besprechung in einem
Fernschreiben WI1IE O1g

„Von evangelischer Seite wurde Tklärt Ware das Erbgesundheitsgesetz einer Zeıt
erlassen worden, In der Deutschland noch nach den Grundsätzen demokratischer
Ordnung reglert wurde, haäatten sıch VO Standpunkt der Moraltheologie keine
ernstlichen Einwendungen rheben lassen. Miıt der einer gesetzlichen Regelung
Ireiwilliger Sterilisation Adu$ eugenischen Gründen en sıch evg.-kirchliche Kreise
ange VOTI 1933 beschäftigt, die rage sSE€1 1mM allgemeinen bejaht worden. Gewisse
edenken en freilich Immer die Zwangssterilisation bestanden und wurden
uch VOT 1933 geltend gemacht worden se1n, WE INa  - damals für iıne solche
Zwangsmaßnahme, wWI1e das annn spater 1ın dem Erbgesundheitsgesetz eschehen ISst,
die gesetzliche rundlage schalien wollen Das Erbgesundheitsgesetz als olches
und nach seinem Buchstaben könne er uch Vo Standpunkt evangelischer
Moraltheologie aus betrachtet nıicht als eın Unrechtsgesetz angesehen werden. Dıe
schweren moraltheologischen edenken, die bei Erlass des Erbgesundheitsgesetzes
bestanden un: bei historischem Rückblick auft die damaligen Zeitumstände uch Jetz‘
noch estehen, selen vielmehr In dem nach evangelischer Ansicht allein entischeıden-
dem Umstand begründet, ass die Durchführung eines sich wohl unbedenklichen
und vielleicht 1Im Interesse einer gesunden Bevölkerungspolitik notwendigen
Gesetzes ıIn die and der UOrgane eines totalitären 5Systems, als welches der ational-
sOzlalismus schon damals eutlic. In Erscheinung Wal, gelegt worden 1st.

Zur rage der Entschädigung der DIieEr der Zwangssterilisierung1e fest

„Eine derartige monetare Abgeltung der psychischen Folgen, die sich bei einem
materiell Sal N1IC messbaren Verlust, WI1eEe dem Verlust der Zeugungsfähigkeit, vielleicht
eingestellten würde moralisch höchst bedenklich se1n. S1ie würde uch 1mM 1INDIIC
auf die seelischen Beeinträchtigungen, die als olge anderer Ereignisse eingetreten
selen, wWI1e 1Wa die iImmer noch nachwirkenden seelischen Erschütterungen, welilche
die ıIn den ombennächten der Kriegszeılt ausgestandenen Ängste, besonders bei
damals alleinstehenden Frauen un! Multlttern, verursacht en Beeinträchtigungen,
die uch nıicht mıiıt eld aufgewogen worden sind un sich In eld uch nicht auiwliegen

45 eingart asse, Blut und Gene (wıe Anm. 14), 598
Im TE 1960 fIragte das Bundesfinanzministerium auch alle Länderverwaltungen

ab Vgl Schmacke/Güse, Zwangssterilisiert Anm. KF 15  O
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lassen, al N1IC: verantwortien se1ın. Ile erluste immaterieller Guter iImmer Urc
eld ausgleichen wollen, SEl nichts anderes als die Bekundung einer rein

u44 /materlalistischen Seinsbetrachtung.
Münchmeyer antworteftfe O dass In der Formulierung VO  — „ev.[angel-
scher] Ethik“ und nicht VO  — „Moraltheologie“ sprechen sSE1I und der 5a7
über das Erbgesundheitsgesetz als Unrechtsgesetz Sdalız wegfallen so
Ansonsten SI das Ergebnis der Besprechung An dieser Kurze aufts beste
jestgehalten

Diese Ablehnung jeglicher Wiedergutmachung 1TCe Bestreitung des
Unrechtcharakters des PsSCIZES entsprach nicht 1E der Linie In der nNnneren
1SS10N, sondern auch der Meinung des Bundesfinanzministeriums.*  S DIie
Ablehnung einer „TCH materlalistischen Seinsbetrachtung“ Wal wiederum eiIn
Argument, das sich egliche Form der Mnanziellen Wiedergutmachung
psychischer Folgen einer Verfiolgung wenden liels, insbesondere solern C5, WI1IE
1M vorliegenden Beispiel, mıt den „Nnachwirkenden seelischen Erschütte-
rungen“ der Bombenkriegsopfer auigerechnet wurde 1ese rTgumente
gingen In den Bericht des BundesfMinanzministeriums für 1ne Sitzung des
Wiedergutmachungsausschusses des Bundestages 1mM Aprıl 1961 eın jer
unterstutzten die Gutachter ans Nachtsheim, Werner Villinger und Helmut
ar die eiINeEe Entschädigung ablehnende Position des Bundesfinanzmi-
nısterıums 1es eschah nicht 11UT dus Überzeugung, sondern och dUuUs einem
aktuellen Anlass: Nachtsheim und illinger hatten sich ın der Nachkriegszeit
bemüuht, eın Sterilisationsgesetz inıtleren, 1U kam ( 1mM Rahmen
der Diskussionen die Strafifrechtsreform ndlich entsprechenden
Vorschlägen. Im Julh 1961 sprach sich beispielsweise iıne Sachverständi-
genkommission 1m Bundesjustizministerium für die Zulassung VO  - Sterili-
satıonen dus medizinischen und eugenischen Gruüunden aus.  20 ıne Ent-
schädigung der pfer der nationalsozialistischen Sterilisationspolitik hätte
ler schlicht gegenläufig gewirkt, W d>$ VO  3 den Gutachtern bei der Anhörung
1mM April 1961 auch en gesagt wurde.

Fernschreiben VO  - ın.Dır.o Bad Homburg Präsident Münchmeyer VO
1960, ın ADW, G5r 4891

Münchmeyer VO 1960 wıe Anm 47)
Gisela Bock, Zwangsterilisation (wıe Anm 10) 104-116 hat TEeI Argumenta-

tionshguren A114: Rechtfertigung der Sterilisation in der Nachkriegszeit identifiziert:
Missbrauch der wahren Eugenik HrC. die NS-Ideologie, uch hne die -Herrschaft

eın Sterilisationsgesetz gegeben, uch 1n anderen Staaten (USA, andına
vien gab und gibt Sterilisationsgesetze. Diese Argumentationen Nistammen dem
Bericht des Bundesfinanzministeriums VO 1961, der für 1ne Expertenanhörung

13 1961 EeTsSie wurde. 1e atja Neppert, Warum sind die NS-Zwangsster-
ilisationen N1IC. entschädigt worden?, In 1as amann  ans Asbeck (Hgg.)
Halbierte ernun: und totale Medizin Zu Grundlagen, Realgeschichte und FPortwirkun-
SCH der Psychiatrie 1 Natı]ıonalsozialismus, Goöttingen 1997, bes 205—-214; Michael
under, DIie Sterilisation Behinderter und der chatten der Geschichte 1n Kritische
Justiz Z 1988 309—3 14

1e Neppert, Warum sind die NS-Zwangssterilisationen nicht entschädigt
worden? wıe Anm 49), Au 2442216
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1ese die pier der nationalsozialistischen Sterilisationspolitik VON einer
Entschädigung aussc  ießende Stellungnahme des Werkes Innere 1SS10N
und Hilfswerk der EK  w S1€E sollte eın Tahr spater In abgemilderter Form auch
VO Betheler Anstaltsleiter, Friedrich VO  — Bodelschwingh, wiederholt
werden”?“ wurde fasf zeitgleich mıiıt einer ernNeut einsetzenden Debatte
ber eugenische Fragen auch innerhalb des Diakonischen Werkes abgegeben

Der Eugenische Arbeitskreis un: die Sterilisation:

Am Maı 1959 and die Sitzung eines „Eugenischen Arbeitskreises“ des
Diakonischen Werkes ctaitt.?® Dıieser Arbeitskreis WarTl VO  — Präsident Münch-
M' 76838 Durchführung VO  - „Vorsorgearbeit TÜr evt! spatere Gesetzesvor-
lagen oder Gesetzesbeurteilungen“ edacht Insbesondere die rage der
Geburtenregelung WarT insofern ktuell geworden, als „Im Rahmen der
Strafrechtsreform die Indikation A Schwangerschaftsunterbrechung C
1Ne sogenannte ‚ethische‘ Indikation erweilitert“ werden sollte.?” Der AlIS-
schuss knüpite bewusst den „Ständigen Ausschuss für Rassenhygiene und

>5 1 Friedrich VO  — Bodelschwingh, des Bethel-Gründers, wurde VO Bundesfi-
nanzmınısterıum 1m September 1962 einer Besprechung darüber eingeladen, „ob
N1C doch Grundsätze tür ıne Regelung entwickelt werden könnten, bei der nicht en
sterilisierten Personen, sondern L1UTr einem AaNSgCIMESSCHNEN begrenzten und verwaltungs-
maäalsıg nach einfachen Merkmalen erfassbaren Personenkreis ıne Entschädigung
gewährt wird  “ Dabei kam 11a  . Der dem für Bodelschwingh unbeifriedigenden
Ergebnis, ass INa  — nicht vorgehen könne, u  - Menschen nicht unnötige Hoffinungen

machen. em Wal die Meinung, ass P eın unsinniıges Dıng sel, heute Menschen
als UrTrC! dieses Gesetz Unrecht Behandelte entschädigen und vielleicht INOTISCH 1n
die Notwendigkeit gesetzt werden, dieselben Menschen unter eın Eugenik-Gesetz

tellen Vgl Bodelschwingh Kirchenkanzlei OS 1962 und weiıterer
Schriftwechsel, ıIn Hauptarchiv der VOoO  Z Bodelschwinghschen Anstalten (HAB) Z IS

Dıie Vereinigung des kirchlicherseits nach 1945 gegründeten Hilfiswerks der
Evangelischen Kirche mıiıt dem Centralausschuss für Innere Miıssıon fand 1957
und TUg zwischenzeitlich die Bezeichnung „Hauptgeschäftsstelle des erkes Innere
Miıssıon un Hilftswerk der Evangelischen Kirche In Deutschland  44 bevor sich 1965 der
Name „Diakonisches Wer s durchsetzte In iruhen Publikationen wird der Beginn des
„Eugenischen Arbeitskreises“ leider falsch auf 1957 datiert, die nachfolgend vorgestellten
Protokolle werden nirgendwo erwähnt. 1e. Sabine Schleiermacher, Dıe Innere
Missıon und ihr bevölkerungspolitisches Programm, 1n Heidrun Kaupen-Haas (Hg.)
Der E nach der Bevölkerung. Aktualität un Kontinulta nazistischer Bevölkerungs-
politik, Nördlingen 19806, S6—5 / und egal, DIie Hohenpriester der Vernichtung
Anthropologen, Mediziner un Psychiater als Wegbereiter VO.  - Selektion un Mord 1
Dritten Bic Berlin 1991,

Zitate aus dem „Bericht über die S1itzung des Eugenischen Arbeitskreises
Maı 1959 ın Kassel“, 1ın AD GSt 4891 Dass hierbei uch iıne gEWISSE
Konkurrenz AT verfassten Kirche ıne Rolle gespielt hat, lässt sıch AUS$S dem Umstand
schließen, ass 1Im Marz 1959 die Eherechtskommission der EKD gelagtl atte deren Ziel

VWAaIl, ıne Stellungnahme Z Entwurt des Strafgesetzbuches über a) künstliche
Insemination un! D) Straftaten Ehe un! Familie erarbeiten. Vgl Niederschriit
über die Sitzung der Eherechtskommission der Evangelischen Kirche In Deutschland In
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Rassenpflege“ Dıe Re{ferentin arıe VO  — Meyeren erstellte eine Vorlage
ber die bisherigen Beratungen, die VON Münchmeyer als Ausgangspunkt der
Diskussion DE wurde.?* DIie Beschreibung der Wirksamkeit des
Vorgängerausschusses WarT darın jedoch sehr UNSCHAU. Demnach habe die
Erklärung des Preulsischen Staatsrates VOoO Januar 1:93°7) die „viel
weitgehende Verbreitung der Lehren der Eugenik der Bevölkerung
und PE anderen olft nıicht sinnvolle Malsnahmen ZUrT Senkung der K Osten TÜr
die Pflege und Förderung der körperlich und geistig ‚Minderwertigen‘“
vorgeschlagen, WO8CECHN die Innere 1SS10N mıt ihrer Fachkonfiferenz Os1l10N
bezogen habe Der Verweils auft die Resolution VO  e Ireysa 1931 und die
Erklärung des Hauptausschusses des „Centralausschusses für Innere 1SS107  D

die eugenische Schwangerschaftsunterbrechung 1934 die
einNzIgenN erwähnten Resultate der Beratungen. Die massenhaften Sterilisatio-
HNCN der S-Zeıt wurden miıt keinem Wort erwähnt.

Welche ersonen diskutierten aber nachtfolgend 1n diesem Eugenischen
Arbeitskreis? Da War zunächst Präsident Friedrich Münchmeyer, geboren
1901 In Glasgow, der ach seinem Studium der Theologie als Milıtärpfarrer
und waährend des Zweıten Weltkriegs als Generalifeldvikar beim Evange-
ischen Fe  1SCANO0 Franz Dohrmann agılert hatte Seıit 1946 WarTr Geschäalts-
ührender Direktor des „Centralausschusses Tür Innere Miıssion“ und se1T
Prasıdent der Hauptgeschäftsstelle VO  — NNerTer 1SS10N und Hilfswerk

Ihm AX  4C ZUrT e1te stand se1t 1957 der Leiter der Abteilung Gesundheits-
Lürsorge und seit 1964 auch „beratender Sozlalhygieniker“ des Diakonischen
Werkes, Dr. Joachim Fischer. Der 1913 geborene Fischer hatte ach der
egung des medizinischen Staatsexamens se1it 1939 1m öffentlichen Ge-
sundheitsdienst zunächst In Rothenburg/ Schlesien, später In ıppe gearbeitet,

VO Amtsarzt In eMgO Zu zweıten Medizinaldezernenten der
Reglerung Detmold aufigestiegen WAar. Bereits 1949 propaglerte I 1mM
Rahmen der Urc ihn gegründeten „Arbeitsgemeinschaft tur Jugend- nd
Eheberatung“ eine „negatıve WI1e positive Fortpflanzungshygiene“, angelehnt

Posiıtionen Grotjahns dus den 1920er Jahren und trat {uür 1ne eugenische
Eheberatung und Eheverbote bei Iragern VOINl Erbleiden eiIn Im Jahre 1951
hatte CT die Entwicklung der eugenischen Gesetzgebung In Deutschland
beschrieben, €1 mıit ausfiführlichem ezug auf die Ireysaer Erklärung VO  -
1931 die positive Rolle der Kirchen gelobt und darauf verwiesen, dass die

Karlshafen/Weser VO: SE  ©O Marz 1959, 1nN: ADW, GStT 4903 em ıne
Oökumenische Studiengruppe ım April 1959 1ın England gelagt un 1Nne verstärkte
Geburtenkontrolle ZUT Beherrschung des TODIeEMS der Überbevölkerung Vgl
Responsible Parenthood anı the population problem Keport of Special Ecumenical
udY TOUD, anshlle College, Oxford 1215 1959, in AD GSt 4903

Anlage „Kurzer Überblick über die Beschäftigung des Central-Ausschusses für
Innere Miıssıon mıit Fragen der Eugenik“ (Marıe VO  e} Meveren 29 195393 In ADW,
GSt 4891

Siehe Findbuch AD (  achlass oachim Fischer); Johannes Vossen,
Gesundheitsämter 1Im Nationalsozialismus. Rassenhygiene und offene Gesundheitsfür-

In WestfTalen 0—1 Essen 2001, 466
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Regelungskompetenz TUr eın Sterilisationsgesetz 1U bei der Bundes-
regierung äge  26

Der Leıiter der theologischen Abteilung des Diakonischen Werkes, ans
Christoph VO  H ase (Jahrgang 1907:); sgehörte ebenfalls den Teilnehmern
des „Eugenischen Arbeitskreises“. Er irat 1964 als Herausgeber der „Evan-
gelischen Dokumente ZULr Ermordung der ‚unheilbar Kranken hervor, wWOorıin
auch Fischer einen Auisatz ber die Ideengeschichte der „Euthanasie“
veröffentlichte.?‘ Von Hase sOorgte sich 1mM rühjahr 1964 darum, dass der
„Eugenische Arbeitskreis“ die rage der Sterilisation „sehr konservatıv“
behandele und meınte, dass ”  dIl nıicht engherzig bei der Sterilisation
rblich schwer Belasteter“ argumentleren sollte HKr hatte die Besorgnis, dass
„VONn uns voreilige rgOorose Beschlüsse gefasst würden, die uL1Ss dann festlegen
und die u1ls 1n der sozlalen und medizinischen Wissenschaft niemand recht
abnehmen wird, WI1e das auch bei uUuNseIEINN Ausführungen Der die Geburten-

u>5Sregelung schon der Fall 1st
Der Berliner AÄArzt und Psychotherapeut Dr. ans March, ahrgang 1895,

hatte in einem Vortrag 1mM TE 1928 in Marburg ber „Sünde und erxDlıche
Belastung“ gesprochen und Vererbung LLUTL als „Dispositionen“ für bestimmte
Krankheiten anerkannt, nıicht als unentrinnbares Schicksal. Krankheit galt
ihm „als el des dem Menschen anverirauifen Pfundes“ VO  ; Gott, welche das
Verlangen ach Gnade hervorbringe.”” In den Debatten O5 ber PE sozlale
Indikation der Schwangerschaftsunterbrechung un ine mögliche Sterili-
lerung 1mMm Rahmen eiNeESs Arzteausschusses hatte sich WI1e oben erwähnt
erNeuVLt Wort gemeldet.

1e oachım Fischer, Entwicklung un Beurteilung eugenischer Gesetzgebung 1881
Deutschland, In Arztliche Mittellungen J: 1951, 19—20 auch In AD

1924
Vgl Jochen Fischer, Von der Utoplie DIis ZUrr „Vernichtung lebensunwerten Lebens“,

In Hans Christoph VO Hase (Hg  Z Evangelische okumente Z rmordung der
unheilbar Kranken“ un der nationalsozialistischen Herrschait 1n den Jahren
9—1 Stuttgart 1964, 3565

Vermerk Hase chober (vertraulich), 16 1964, 1n AD G1 458595
Hans arcn, Psychologische Seelsorge. Handreichung eines Arztes, Gütersloh

1930, 82—-98 Hans arc WarTr der Bruder VO  — Werner arcn, dem Architekten des
Berliner Olympiastadions. Er arbeitete 1915/1916 als Krankenpfleger In Kriegslazaret-
ten, da aufgrun| eines Hütftleidens untauglich tür den Militärdienst WAäl. ach dem
tudium der Medizin 1n Marburg und Berlin un einer Tätigkeit als Assıstent der
Universitätsnervenklinik In Greifiswald wirkte se1t 1926 In nervenärztlicher Prax1ıs in
Berlin un machte ıne Ausbildung Berliner Psychoanalytischen NSUfu Seıt 1930
WarT Leiter der Eheberatungsstelle der Evangelischen Frauenverbände Charlottenburg
und VO 1934 bis 1937 Leıter der neurologisch-psychiatrischen Abteilung des
Beobachtungskrankenhauses bel der Fachärztlichen entrale des Verbandes der
Krankenkassen In der Landesversicherungsanstalt Berlin Seit 1950 ungierte als
Chefarzt der Neurologischen Abteilung des Krankenhauses Westend ın Berlin-
Charlottenburg. Er Wal zudem itglie der „Deutschen Psychoanalytischen Gesell-
schaft“ se1t 1936 und nach 1945 Gutachter In zahlreichen Wiedergutmachungsverfah-
LO Zur Person siehe Regine Lockot, DIe Reinigung der Psychoanalyse. Dıie eutsche
Psychoanalytische Gesellschaft 1mM Spiegel VO okumenten und Zeitzeugen
(1933—-1951), übingen 1994, 10  ©
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Eın altbekannter Teilnehmer der Sıtzungen VWl der se1t 195 In unster als
Proifessor für Genetik tatıge Mar Freiherr VO  F Verschuer, der bDereits 1931
und 1933 1IEC ortrage 1mM „Eugenischen Ausschuss der Nnneren Miıssıion“
mitgewirkt hatte Er symbolisierte bel der ersten Sitzung 959 als einz1ger eiINeEe
personelle Kontinuiltat ZU Vorgängerausschuss.“® Verschuer hatte 1
Nationalsozialismus unfier anderem als Direktor des „Instituts für Erbbiologie
und Rassenhygiene“ 1n Frankiurt/Main (  R  ) und als Direktor des
„Kaiser-Wilhelm-Instituts für Anthropologie, Menschliche TDIiIeNre und
Eugenik“ (  ) Karrıere emacht HKr galt seiner Verstrickung
In Menschenversuche, die se1ın Assıstent Joseli Mengele In Auschwitz
durchgeführt hatte, als angesehener Genetiker.°* Verschuer rückte In der
Nachkriegszeit VO vorherigen evolutionistisch begründeten Aufartungsge-
danken der Eugenik ah und machte 1U den eudämonistischen Gedanken In
dessen utilitaristischer Ausiormung, nämlich ach dem HC der orÖMSt-
möglichen Zahl, AL Handlungsmaxime seINES humangenetischen Wirkens ©®

Eın ebenfalls bekannter Anthropologe, der miıt der nationalsozialistischen
Rassenhygiene CH$ verbunden SEWESCHN WAafT, diskutierte 1ın diesem Kreis m1t
Lothar Loe({ifler(983) Von 19727 bis 1929 hatte ß als wissenschaftlicher
Mitarbeiter Kaiser-Wilhelm-Institut TUr Anthropologie geiorscht und
spater als Junger Universitätsdozent in Kiel ewirkt Er hatte Verbindungen AT

Evangelischen Kirche und ahm 1934 Sıtzungen der „Arbeitsgemein-

Im Tre 1960 LTrat als altbekannter Teilnhnehmer noch Pfiarrer Ludwig cnlaılc
hinzu. DIie Angaben Schleiermachers und Segals über 1ne Teilnahme Hans Harmsens
der Werner Villingers lassen sich anhand der en des Ausschusses nıicht bestätigen.
Vgl Sabine Schleiermacher, Dıie Innere Mıiıssıon un ihr bevölkerungspolitisches
Programm (wıe Anm Z 8S6-—-87/ un Lilli egal, Dıie Hohenpriester der Vernichtung

Anm. S
6 1 Zu den Zwillingsforschungen OSE engeles un VOoO  . Verschuers Assıstentin

Magnusson siehe eiıngar' Rasse, Blut un Gene Anm. 14), 2/2-561; Benno
Müler-Hill Das Blut VoO Auschwitz und das Schweigen der Gelehrten, ıIn Doris
Kauimann (Hg  br Geschichte der Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft 1Im Nationalsozialismus.
Bestandsauifnahme und Perspektiven der Forschung, GoOttingen 2000, 189—-227; Kroöner,
Von der Rassenhygiene AT umangenetik (wie Anm. E3 7—-149; Hans Hesse, ugen
dus Auschwitz Lehrstück über nationalsozlalistischen Rassenwahn un medizinische
Folgen. Der Fall Dr Karın Magnussen, ssen 2001, bes 89—95; Ernst Klee, euische
Medizin 1mM Dritten elIC Karriıeren VOTL un: nach 1945, Frankfurt/Main 2001, 348—-395
Vgl uch yvin FOSS, Eugenik un: Menschenwürde als Dilemma zwischen Auschwiltz,
Diakonie un Bekennender Kirche mMar Freiherr VO.  - Verschuer (Working Papers
Irom Stavanger Unıiversity College 105), Stavanger 2002, bes 10—16; 1m Trunk,
weıhundert Blutproben aQus Auschwitz. Eın Forschungsvorhaben zwischen TO-
pologie und Biochemie 3-1  % Berlin 2003; ans-Walter chmuhl Grenzuüber-
schreitungen. Das Kaiser-Wilhelm-Institut für Anthropologie, menschliche Erblehre und
Eugenik —1 Goöttingen 2005, bes 130-—-133, 464:451:06

Dies wird besonders In dem Briefwechsel mıt seinem entor T1 £eNz deutlich,
dem 1mM Maı 19458 eın Manuskript „FrProbleme der Eugenik ın christlicher
Verantwortung“ übersandte Vgl Kroner, Von der Rassenhygiene ZUr umangenetik
wıe Anm 23 2691
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schaften VO  — Medizinern und Theologen teil.°” Noch 1933 hatte Loe{ifler 1m
Deutschen Arzteblatt die eugenische Indikation ZUHE Schwangerschaftsunter-
rechung a1s nicht „notwendig“ für die „Gesunderhaltung des Erbgutes des
Volkes“ Trklärt und auch die „Euthanasie“ abgelehnt.®* Im Jahre 1934 rhielt
CE der bereits 19372 1n die eingetreten WAarl, eiINeEe Professur für „ErD- und
Rassenbiologie“ und wurde Direktor des „Instituts für Rassenbiologie“ der
„Grenzlanduniversität Königsberg“. IIzZ VO hatte einen Lehrstuhl für
ART  1010g1  M in Frankfurt/Main aus antisemitischen Grunden abgelehnt.®”
Im Jahre 194) uübernahm CI einen Lehrstuhl Tüur Erb- und Rassenbiologie in
Wien Hıer kam CS auch einer In inhren Details nicht bekannten
Zusammenarbeit mıt dem für die „Kindereuthanasie“ zuständigen Reichs-
ausschussarzt TNS Wentzler ber „erbbiologische u 66  Fragen“. In der Nach-
kriegszeılt Loe{ffler VO  — Vaterschalftsgutachten, da CI zunächst nicht
wieder In den akademischen Betrieb zurückkehren konnte. Im Jahre 1950
wurde Anstaltsarzt des evangelischen Annastiltes In Hannover-Kleef{ield,
einer Einrichtung Tüur Körperbehinderte. Selt 1952 itglie 1 nieder-
sachsischen Landesgesundheitsrat berieli INa  - ihn F: Lehrbeauitragten
für SOzlalbiologie der Hannover. Von 1957 bis 1966 wirkte CF 1mM
Arbeitskreis Strahlenbiologie der deutschen Atomkommission mıt, der sich
ZUuU Ziel gesetzt hatte, Mutatıonen 1m Erbgut der Menschen erforschen.
Loefifler WarT 1er insofern Fachmann als se1lt 1933 eigene Forschungen auft
dem Gebiet der StrahlengenetiNiehatte Eın se1lt 1959 In diesem
Zusammenhang grofßzügig gefördertes Projekt SE Erfassung der genetischen
Beschaffenheit der Bevölkerung des Bezirks unster führte VO  e Verschuer
Ure Loeifler arbeitete se1it 1949 bel der VOINl Joachim Fischer mitge-
gruündeten „Arbeitsgemeinschaft für Jugend- und Eheberatung“* mıt und
schrieb 1958 In der drıtten Auflage des Lexikons „Religion In Geschichte und

63 1€e ernnarTr:! Bornikol, Neues Fragen ın Naturforschung und Heilkunde, 1n
Wort un Jaf 1934, 343

Lothar Loeifler, Ist die gesetzliche Freigabe der eugenischen Indikation ZUrr

Schwangerschaftsunterbrechung rassenhygienisch notwendig?, 1n Deutsches Arzteblatt
63 19233 36585—-369

65 Benno Müller-Hill, 1E Wissenschaft. Diıe Aussonderung VO uden,
Zigeunern un Geisteskranken 3-1 Reinbek bei Hamburg 1984, 81; eingart

Rasse, Blut un Gene wıe Anm 14), 441
Siehe den Angaben Müller-Hill, odlıche Wissenscha (wıe Anm. 65), 79—82;

eingart Rasse, Blut un Gene (wlie Anm 14), Klee, Deutsche Medizin
1M Drıtten elilC Anm. 61), 269—27/1; lerner an ich Hans-Walter Schmuhl für
1NSIC 1n se1ın Manuskript über die Geschichte des ‚Kaiser-Wilhelm-Instituts für
Anthropologie, MeEeNSC.  1 Erblehre un Eugenı1 Vgl chmuhl, Grenzuüberschrei-
tungen (wıe Anm. O4; Des, 68, 1081., 5125271

Vgl die Denkschrı über die Absichten, Arbeitsweisen und Grundlagen der
„Arbeitsgemeinschaft für Jugend- und Eheberatung“ (abgekürzt AGJE Detmold 1m
Julhi 1949 mıiıt Liste der Reiferenten un den Bericht des Fortbildungslehrganges Iür
Jugend- un Eheberatung VO R  O bis 1956 (veranstaltet VO der lippischen
GJE Z  n mıt der hier das Reierat Oeillers „Vererbung und Erziehung“, 1n
ADW,
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Gegenwart“ den Artikel ber Euthanasie °® Er galt seInemM theologischen
Kollegen dus dem Eugenischen Arbeitskreis, ans Christoph VO  w Hase, als eın
„Mann der Inneren 1SS1O0N, der bel dem Reichserbgesundheitshof selbst
mitgearbeitet und sich edlich bemuht“ habe °?

Eın wWelterer Teilnehmer, der eINeEe Kontinultät In den Debatten der
Rassenhygiene und eiINe Verstrickung in die NS-Euthanasie andeutete, WarT
Willi Nnke Der 1895 geborene Enke, se1it 1935 außerordentlicher Professor
un!: 1938 Direktor der Landesheilanstalt In Bernburg/Saale, wirkte Jer als
Reformpsychiater und hatte 1940 die Einrichtung eiINES abgetrennten Teils
seiner Klinik als Vernichtungsanstalt dulden In Bernburg 1Im
Rahmen der Krankenmordaktion J4° mehr als 9000 Bewohner aus Heil- und
Pflegeanstalten und Fürsorgeeinrichtungen SOWIE rund >000 überwiegend
udiısche Häftlinge dus Konzentrationslagern ermordet worden. nke be-
hauptete davon habe keine Kenntnis gehabt Er wurde 1945 In
InternierungshaitSund arbeitete ab 1950 als Leitender AÄATZt der
Diakonischen Anstalten und Nervenklinik Hephata In eyvsa wieder 1n seINeEM
Fachgebiet als Psychiater. ‘”

Miıt diesem Tableau VO Fachleuten, die tiel In die eugenische Debatte und
Praxıs der Zwangssterilisation In der S-Zeit verstrickt SCWESCHperga
sich eiNe umfifassende Diskussion Der die eugenische Interventlion, VON der die
rage ach der Sterilisation 1M Iolgenden herausgegriffen se1 Wilie wurde
ber dieses Thema reflektiert? Welche Rückblicke auf die Zeit des National-
SOzZlalismus und welche Ausblicke auntf die zukünfitige Regelung dieses
Bereiches wurden gemacht? Wie sahen die konkreten Stellungnahmen des
„Eugenischen Arbeitskreises“ ZU Reform des Straigesetzbuches aus?

Vgl Lothar Loe({ifler, Art „Euthanasie“, ıIn RG  C z Tübingen 1958, 743
siehe uch ders., ec auf Leben In arztlicher 1C. 1n ec der Jugend. Zeitschri für
Jugenderziehung, Jugendpiflege und Jugendschutz, tür Jugendfürsorge un Jugendstraf-
FE Oktoberheft 1963 289296 (zıtlert nach: ADW, G5t

1e Hase Hundinger 1963, in AD GS5ti Gemenint 1st mıt
dem „Reichserbgesundheitshof“ hier ohl eines der Erbgesundheitsobergerichte, die auf
der eNe der Oberlandesgerichte bestanden en Die Schaffung einer obersten
Reichsinstanz Iiür Erbgesundheitsfragen STanı ‚Wäal nach 1938 In der Diskussion, 1st
allerdings Nn1ıe durchgeführt worden.

Vgl Dietmar chulze, „Euthanasie“ In ernburg. DIie andes-Heil- un Pflegean-
stalt Bernburg/Anhaltinische Nervenklinik In der Zeit des Nationalsozialismus, Essen
1999, 557 un 154; Klee, eutsche Medizin 1mM Drıtten e1IC Anm 61), 2621

FA} ES wurden VOoO  . Fischer bzw. dem jeweiligen Präsidenten des Diakonischen Werkes
1ın den Folgejahren noch weıtere Diskutanten zugeladen ohne NSprucC aul
Vollständigkeit): Profi. Dr. Heinz Kirchhoff (Göttingen), Chefarzt Dr. Becker (  Orlier
Anstalten, urnberg), Pastor Werner 1E (Hannover-Kleefeld), Prof Dr. Dombaois
(Heidelberg), Frau Prof DTr. med toeber (Kinderklinik der Inneren Miss10on, Garmisch-
Partenkrichen), Tau Dr. med Bertha Sommer (Ev. Zentralinstitut für Familienberatung,
Berlin-Schlachtensee), Konsistorlalpräsident ans]urg an Berlin). 4S die TEeS-
senliste „Eugenischer Arbeitskreis“ (oOhne atum), 1n ADW, GS5t 4891 SOWIleE
Früherfassung und Frühbehandlung Behinderter. Memorandum des Eugenischen
Arbeitskreises des Diakonischen erkes der Evangelischen Kirche 1n Deutschland, 1n
Dıie Innere Mission 383
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In der ersten Sıtzung erstellten die Versammelten zunächst einNne Prioritaten-
lıste ber die behandelnden Themen, die iolgende Reihen{folge vorsah:
rage der ethischen Indikation, Geburtenregelung, Insemmination, Sterilisa-
t10N, rage eINES Ehegesundheitszeugnisses. Präsident Münchmeyer
tiımmte die Arbeit des Ausschusses mıt der Arbeit der Sozlalkammer der KD
ab, Wäas$ FE Folge hatte, dass die rage der Geburtenregelung achn einem
ersten OoLum dus$ dem Au{fgabenbereich des „Eugenischen Arbeitskreises“
herausfiel und dieser sich verstärkt die rage der eugenischen Sterilisation
kümmern sollte.

Die Stellungnahme des Ausschusses erfolgte AT rage der Refiform des
218 1M Rahmen der Debatte den Entwurftf des Strairechtsänderungs-

Dabe!l wurde die soOgenNannte „ethische Indikation“ SE Schwan-
gerschaftsabbruch, die auft die Abtreibung ach einem Notzuchtverbrechen
zielte, vehement abgelehnt. DIie vorgesehenen Paragraphen würden dem
arztliıchem Stand zumuten, „SCAhuldloses menschliches Leben oten  “ Die
Vermeidung der Not der Multter könnte dagegen nicht „ aIs schuützendes
Rechtsgut“ anerkannt werden, auch WE CS siıch bel dem erwartetiten Kind

das Produkt eiNes Verbrechens handele ESs E1 vielmehr die für die
Betroffenen verstärken. Zudem liege „ın der atur des medizinisch-
biologischen Sachverhaltes“ die Schwierigkeit „einer Objektivierung 1mM Sinne
einer hinreichenden Eriassung des Einzeltatbestandes“, Wäas bedeutete, dass
INa  ‚H die missbräuchliche Einiührung der abgelehnten sOzlalen Indikation
über einen unklaren Tatbestand der Notzucht befürchtete.‘* 1eseE OS1L10N
stellte ans Christoph VOINl A dann bei der Sıtzung der Strairechtskommis-
SI0ON der EK  g Oktober 1959 In Heidelberg VO  z och der Strafrechts-
ausschuss chloss sich diesem ofum nicht und verzeichnete CS n  UL als ıne
gewichtige abweichende Stimme  u“ Die Mehrheit 1M Strairechtsausschuss der
EKD plädierte für ıne „ethische Indikation“ bei klarer gerichtlicher Fest-
stellung des Tatbestandes einer Vergewaltigung. ‘”

Das Thema der Indikation ZUrL Unterbrechung einer auigezwungenen
Schwangerschaft wurde jedoch hald adQu$ dem Reglierungsentwuri gestr1l-
chen  TE weshalb Fischer als Thema der nächsten Sıtzung des „Eugenischen

Ergebnisbericht einer Sitzung des Eugenischen Arbeitskreises Okt 1959 In
Kassel (Fischer, 929 mıiıt Anlage: BetT. Strafifrechtsreform 218° AD
GSt 4891

Innere Mission un Hıliswerk (Gesundheitsfürsorge) Mitglieder des ugen1-
schen Arbeitskreises 1959, In ADW, GSt 4891 Vgl 1ch die Debatte In der
Zeitschrift für Evangelische arl Janssen, DIie Unterbrechung der uigezwunge-
TenNn Schwangerschaft als theologisches und rechtliches Problem, 1n ZERE 1960)
65—72:; dagegen Hans-Christoph On Hase, iısche Indikation?, 1ın ZERE 1960)
110—-112; zudem Talbare un! nichtstrafbare Schwangerschaftsunterbrechung, 1n ZEE

1960 104702 Entwurf 11 1959 der großen Strafifrechtskommission des BJM)
alter Becker, Schwangerschaftsbeseitigung In rechtlicher 1C 171 /ER 1960
102-1

Vgl ZUTLC Diskussion uch innerhal der Inneren Missıon Jochen Fischer, Fur und
wider die „ethische Indikation“, ıIn DIie Innere Missıon 53 1963), 24}253 Hans
Domboaois, merkungen ZU Problem der Notzuchtsindikation, I3 DIie Innere Missıon
55 1963 253-260
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Arbeitskreises“ die ireiwillige Sterilisation vorschlug. Hier sah C} Handlungs-
bedarf, da WIE In e1Inem internen Vermerk für den Präsidenten arlegte
Prof. Werner Villinger sowochl in der „Deutschen Zentrale für Volksge-
sundheitspflege, als auch 1M Ausschuss des Deutschen Vereins, Ale aıuch 1M
Aktionsausschuss AT Verbesserung der für psychisch Kranke immer
wieder die Forderung ach einem entsprechenden Gesetz erhebe und el

darauftf verwelse, „dass die beiden Kirchen aul seine nregungen bisher
u15nicht eingegangen selen. Werner Villinger WarTr In den Debatten die

Eugenik kein Unbekannter. SO hatte Dn VO  wn 1934 bis 1939 als elilarz der VOI

Bodelschwinghschen Anstalten Bethel fungiert und sich INntenNsIivV den
Diskussionen ım „Ständigen Ausschuss Tür Rassenhvgiene und Rassenpflege“
beteiligt. 19358 erhielt In diesem Ausschuss Sal den Vorsitz und wurde 1940
Ordinarius In Breslau. ETr ahm 1ne ambivalente Haltung Zr Euthanasie CIN
Einerseılits unterstutzte CI die stille Diplomatie des Betheler Anstaltsleiters
Bodelschwingh die Krankenmordaktion 1m Sommer 1940, andererseits
sprach Cr sich ZU Beispiel aiur dus, beli Patienten miıt lortgeschrittener
Paralyse keine Therapiemalsnahmen mehr ergreifen. Zudem tauchte auft
einer lste der Euthanasie-Gutachter 1mM rühjahr 1941 auf, 1Nne Tatigkeit, die

In der Nachkriegszeit abgeleugnet hat SC  1€e  IC 1st auch überliefert, dass
seine Klinik ın Breslau psychiatrische Patıenten Tür Menschenversuche zu  —
Verfügung stellte.‘° Der erwähnte Gesetzentwurt für ein Sterilisations-
gesetZz ın der amerikanischen Zone Wal er seiner Federführung ent-
standen.

Auf{t der nächsten Sitzung des Eugenischen Arbeitskreises 1M November
1960 informierte Fischer die Teilnehmer ber die bereits erwähnte Be-
sprechung 1mM BundesAnanzministerium „über Fragen des Entschädigungs-
anspruchs aus dem alten Sterilisierungsgesetz“. annn gab Loeffler einen
„zusammenhängenden Überblick ber den heutigen Standpunkt der Eugenik
ZULr Sterilisierung“. Das Protokall hielt fest

„An irgendwelche Zwangsmalsnahmen denkt ernsthaft eute nlemand mehr. ber
uch bevölkerungspolitische Gesichtspunkte scheiden dU'  N Ebenso 1st tür u1ls ine
‚Sozlale Indikation‘, WIE SIE neuerdings 1mM Zusammenhang mit Fragen der Geburten-
regelung immer häufger geNannt wIird, N1IC. vertreien ESs bleibt die Tage, wWI1eEe WIT
die ATZ1IE. und thisch vertretbare eugenisch-genetische Indikation ZU[r Durchführung
einer ireiwilligen Sterilisierung rechtlich ermöglichen. ult

Im Ergebnis schlugen die Teilnehmer VOTL, dass eine Sterilisierung durch die
Zustimmung einer „arztlichen Gutachterstelle“ legitimiert werden müsse.‘

F5 An die Mitglieder des Eugenischen Arbeitskreises (2 1960 mıt Vermerk IUr den
Präsıdenten, 1n ADW, GsS$t 4891

1e ans-Walter Schmuhl, Zwischen vorauseilendem Gehorsam un! halbher-
ziger Verweigerung. Werner Villinger und die nationalsozialistischen Medizinverbre-
hen, 1ın Der Nervenarzt 73 2002 HE

Ergebnisbericht der Sıitzung des Eugenischen Arbeitskreises 1L 1960 In
Kassel, 1ın AD GSt 4891

„Hier muß die Objektivität der Beurteilung durch eın unabhängiges arztliches
Gremium sichergestellt se1n, dem notwendigerweise ein aufi dem Gebiet der Human-
genetik und des jeweils betreifenden Fachgebietes besonders qualifizierter Tzt
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1es bedeutete, dass I11d  e der 1951 1 Bereich der Nnneren Mission
geflührten Dıskussion 1U einer Neuregelung der Frage der Sterilisation olfen
gegenüberstand und Vorschläge hierzu machte. Damıt hatten sich diejenigen
In der Diskussion durchgesetzt, die ıne egelung der ireiwilligen Sterilisation

Einbezug der eugenischen Indikation für erforderlich hielten namlich
VO  ; Verschuer, Loe{iftfler und Fischer.

1ese Stellungnahme hatte jedoch wen1g Einftluss auf die Rechtsent-
wicklung. 1ne egelung Urc eın Steriulisationsgesetz 1Im Rahmen der
Stratfrechtsreform erfolgte nicht DIie Debatte die Rechtmälsigkeit VOoO  -
Sterilisationen wurde In den Jahren 19672 bis 1964 Urc den Fall des
Mediziners DE Axel Dohrn angelflacht. Dieser behauptete, ıIn den Jahren 1948
bis 1958 bei mehr A1s ausend Frauen ireiwillige Sterilisationen durchgeführt
er Am Ende e1ines ihn laufenden Verfahrens gab CS einen

Freispruch Tür Dohrn Ün den Bundesgerichtshof{, wobei darau{t hinge-
wıesen wurde, dass keine Strafvorschrift die freiwillige Sterilisation miıt Straife
edrohe.  79 Dieses Urteil entstand VOIL einem sich verändernden gesellschaft-
lichen Hintergrund. In den 1960er Jahren zeichnete sich eın Wandel ZUTE

Privatisierung gesundheitspolitischer Strategiıen ab Dabei rüuückten die eETIE
der individuellen Gesunderhaltung und persönlichen Entlastung In den
Vordergrund. DIie Verschiebung von der „alten“, auft eiINeE Population
gerichteten einerTr „ neuen“.; eın humangenetisches Interventionsinteresse

Individuum besitzenden Eugenik Wal jedoch als Utopl1e Alf WI1IeEe die
Eugenik selbst.©© Eine nunmehr 1n den Möglichkeitshorizont ruckende
gentechnologische Eugenik 1els sozlaltechnologische Zwangseingriffe zuneh-
mend unmodern erscheinen, ohne allerdings Wertunterscheidungen bei der
Vererbung grundsätzlich aufzugeben.“”

angehören sollte.“ Vgl Ergebnisbericht der Sıtzung des Eugenischen Arbeitskreises
1: 1960 In Kassel, In ADW, GS5t 4891

1€e€ die Nachzeichnung der Debatte bei Hahn, Modernisierung und Biopolitik
wıe Anm 2) 614 Das Verlahren TN scheint uch die Überlegungen ZUr

Regelung der ireiwilligen Sterilisation 1 Rahmen der Strafrechtsreform 1mMm undesge-
sundheitsministerium wWw1e Bundesjustizministerium beeinflusst en Fischer
notlerte 1 rühjahr 1960 über eın espräac mıiı1t Miniısterin Schwarzhaupt, €l
Minıiısterien wüuünschten keine Einzelheiten über Referentenentwurt bekannt machen,
A Ja Hic In das schwebende Verfahren IIr T einzugreifen“. Vgl den Vermerk
über Besuch bei Tau Bundesministerin FE Schwarzhaupt VO.  > Fischer, 1964, 1:
AD  S 142

Vgl eingart u Rasse, Blut un Gene (wıe Anm. 14), 649; CcChwartz, Wiıssen
un! acC wıe Anm. 2) Jürgen Ite Eugenik und NEUEC Wohlfiahrts-
pflege Entwertung un Funktionalisierung der Fürsorge VO Ende des ahrhun-
derts bis ZUrT Gegenwart, reiburg Br. 1991

&1 Dabei rüuckten insbesondere Fragen der Familienplanung In den Vordergrund. Be1l
einem Referat über einen Bericht der WHO (siehe Deutsche entrale für Volksgesund-
heitspflege In Frankfurt/Main und ademle Tür Staatsmedizin In Hamburg, Diıie
umangenetik un das öffentliche Gesundheitswesen. eutische Übersetzung des
Zweiten Berichtes des WHO Xpe Oommıittee Human Genetics, OT Health
UOrganisationeRep Ser. 1964, 282, Hamburg 1965, ın AD 69) formulierte der
Heidelberger Biogenetiker Friedrich oge über die ufgaben einer ktiven Erbgesund-
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Im „Eugenischen Arbeitskreis“ wurden auch wirtschaitliche, sOzlale und
bevölkerungspolitische Gründe für 1Nne Regulierung dieses Feldes diskutiert.
Insbesondere ın internationaler Perspektive WarT die TONENde Überbevölke-
rIung der Welt die Furcht VOL der „Menschenlawine“, eın gängiges atastro-
phenszenario, dessen Beherrschung auch die Sterilisierung als fortpflan-
zungsregulierende Gegenstrateglie diskutiert wurde.®* DIiese Gründe Helen
jedoch im Verlauf der Debatte angesichts ihrer wissenschalitlichen Unhaltbar-
keit Au  Y 1€es wurde gerade VOINl den 1M Rahmen der nationalsozialistischen
Rassenhygiene ehemals exponlerten Vertretern VONn Verschuer und Loe{itler
unterstrichen.®? Diese propaglerten die „eugenisch-genetische Indikation“ für
die Ireiwillige Sterilisation als USCATUC individueller Gesunderhaltung in der
Generationenilolge. In den Diskussionen ahm der Psychotherapeut ans
March eiıINneEe kritisch-bedäc  ige Posıtion ZUrr Sterilisierung CH1 Hr verwıles
zuletzt och 1966 AT se1ine TU ablehnende Stellungnahme VO  R 1951 und
me1inte, dass die Sterilisation „zusätzlich 1m Bereich des Seelisch-Geistigen L1UTI

leicht einer tieigreitenden Verarmung der Liebepotenz 1n  I;
unabsehbar in ihrer Auswirkung aut das mitmenschliche sıttliche, sOzlale
und kulturelle Leben“ * ET wollte die Grenzen eCiINner medizinischen oder

heitspflege WI1eE olg .  egative WI1IE posiıtıve genetische Maflsnahmen sind VOI em
dem Gesichtspunkt des individuellen Einzelschicksals wWI1e dem der Familie bedeutsam,
dagegen kaum populationsgenetisch wirksam. Die W  u: der Familienplanung sollte
VOT em über den öffentlichen Gesundheitsdienst uch un eugenischem Gesichts-
pun geNUtTZT werden.“ Aus der Arbeit der Ausschüsse: Arbeitsausschuss TÜr Bevölke-
U11$9>S- un Familieniragen, ın Deutsche entfrale Ir Volksgesundheitspflege, Mitteil-
38r  N Jg., Maı 1965, E

Vgl beispielhaft Hans Nachtsheim, Überbevölkerung un: Erbgutdegeneration.
Gefahren Tür die zukünftige Menschheit AUSs$ der IC des Er!  iologen, E Oozlale Arbeit

1 3—16; mıt NUunNn: des Zusammenhangs der internationalen Debatte
amerikanischer und europäilscher Eugeniker siehe Stefan DIie Internationale der
Rassısten. ulstieg un: Niedergang der internationalen W  u für Eugenik un
Rassenhygiene 1 ahrhundert, Prankfurt/Main 1997, 198—-204

Ahnlich sprachen sich VO  - Verschuer und Loe{ffler Anfang 1964 In einer Diskussion
ber die Notzuchtsindikation die Meinung eines „möglichen erbbiologischen
Schaden/[s] bei einem nach einer Vergewaltigung geborenen ind  4 dQus, da OTZUC. eın
Hangdelikt sondern ein Aktualdelikt se1l Vgl das Protokoll über die iltzung des
Eugenischen Arbeitskreises 11 1964 In Stuttgart, 1n GsSt1 4891

1€e DI.H March (Facharzt für Neurologie und Psychlatrie): Das Problem der
Sterilisierung und die besondere Sıtuation des evangelischen Arztes 1m Blick auf den
hippokratischen Eid (Referat bei der gemeinsamen Sıitzung des Eugenischen Arbeits-
kreises und der Strafrechtskommission VO 1966 In Frankfurt/Main), ın
AD GS$5ti1 4892 March hatte zudem 1954 in einem Buch über „Lebensschicksale In
psychiatrischen Gutachten eın eigenes Gutachten Ur Problematik der eugenischen
Sterilisierung”“ AUsSs dem TE 1943 ungeschützt un elbstkritisch veröffentlich: ET sa

als „Menetekel“ für „arztliche Unsicherheit un Beeinflußbarkeit“ während der NS-
Zeit „Nıe sollte der ATZt, wWI1e bei den eugenischen Sterilisierungsgesetzen, hne vital
zwingenden TUN In einem Menschenleben Schicksal spielen wollen.“ Vgl Hans
arch. Lebensschicksale 1ın psychiatrischen Gutachten. Schuld und Verantwortung,
Stuttgart *1959, 241-—-274, Zitate FA+ 266; vgl ferner ders., Fehlerquellen
medizinischer Begutachtung. und Probleme, Berlin 1969

7K.G 116. Band 2005/2



Zwischen Rassenhygilene und Biotechnologie. DIie Fortsetzun 231
der eugenischen Debatte ın Diakonie un! Kirche, 1945 bis 1969

eugenischen Sterilisierung schr CN ziehen und argumentierte aulßer mı1t
psychologischen Aspekten mıt der vermeintlich tehlenden Mündigkeit der
Betrolffenen. Jese kulturkritisch-konservative Argumentatıon stand
den Zeittrend und War 1 „Eugenischen Arbeitskreis“ nıcht länger mehrheits-
ahıg

Der andel einer individuellen Eugenik wurde In der erstellten
Stellungnahme des „Eugenischen Arbeitskreises“ ZUuU VO  wn den Bundes-
ministerlien vorgelegten Gesetzentwurt bDer die egelung der Ireiwilligen
Sterilisation 1n den Jahren 1964 und 1965 sichtbar. Dabe!l resumılerte Fischer,
dass INa  — bere1its 1959 In Kassel „ganz VO  - dem Begrili der persönlichen
Eugenik ausgegangen“ sSEe1 und qualitative Bevölkerungspolitik verworlifen
habe ©° Dıe Stellungnahme des Ausschusses autete:

ADIE ireiwillige Sterilisation dus eugenetischer Indıkation sollte zugelassen werden,
WE nach den wissenschaftlichen Erkenntnissen un Erfahrungen und ach Billıgung
UNC: 21INe entsprechend zusammengesetzte Gutachterkommission mit großer Wahrscheinlic:  'eıt

1st, ass Nac  ommen der BetrofHfienen körperlich der seelisch erheblich
geschäadigt der N1IC lebensfähig waren.“ [Hervorhebung 1 Original]®®

Eın feststehende 1sSte VO  a Krankheiten, die 71471 Sterilisation führen könnten,
wurde in der Diskussion des Ausschusses insbesondere mıiıt C auf die
historischen Erfahrungen bereits 1964 abgelehnt, „da der Katalog 1mM Gesetz
ZUL[ Verhütung erbkranken Nachwuchses unerträglichen Zuständen
geführt“ hatte.®/ Miıt einem äahnlichen EZUg wurde auch Z rage der
Ersetzbarkeit der Einwilligung der Betroffenen Aa gesetzliche Vertreter,
Vormünder eiCc lestgehalten: „Gerade 1M Ruückblick au{f die Erfahrungen mıiıt
dem Irüheren Sterilisierungsgesetz ENTISC  1e Ila  > sich aber dazu, die
Einwilligung der Betroflfenen unter keinen Umständen Urc andere

lassen.  u88 Hierin kann onl durchaus eın Lernen aus den Erfahrungen mıiıt
dem Zwangssterilisationsgesetz der S-Zeıt esehen werden. Auch WE

85 Niederschrift über die Sitzung des Eugenischen Arbeitskreises 1964
In uttga 1n ADW, GS5t 4891 7u dieser SItzung Fischer die bisherigen
Posıtionen au{if evangelischer e1ite 1n einem Reierat „Rückblick un Vorschau einem
Sterilisierungsgesetz“ zusammengelasst und spater veröffentlicht, 1n Gesundheitspolitik.
Unabhängige Zeitschri für das gesamte Gesundheitswesen, 1964), 340—354

Siehe „Zum äarztlichen Fragebogen des Bundesjustizministeriums ZUTLF gesetzlichen
Regelung ireiwilliger Unfruchtbarmachungen VO 1965 ; 3 1ın ADW, GS5t 4892

Niederschrilft über die Sıtzung des Eugenischen Arbeitskreises 1964
In Stuttgart, ıIn ADW, GSt 4891

„Zum äarztlichen Fragebogen des Bundesjustizministeriıums ZUr gesetzlichen
Regelung ireiwilliger Unfiruchtbarmachungen VO 14 1965 M I: ADW, G5l
4892 ach einer die Diskussion abschlielßsenden Sıtzung des Eugenischen Arbeitskreises
1mM Januar 1966 Vgl Niederschrilft über die gemeinsame Sıtzung des Eugenischen
Arbeitskreises und der Straftfrechtskommission 1966 22 1n ADW,
GSt 4896 wurde die Stellungnahme dem Bundesjustizministerium uübermiuittelt.
Interessanterweise äußerte sich Otmar Freiherr VO. Verschuer 1n lastI der gleichen
Weise In einer 1mM re 1966 erschienenen Schrift die selbst als das eutfsche
Buch über Eugenik nach 1945 bezeichnete ()tmar Frhr. VOoO  — Verschuer, Eugenik
Oommende Generationen In der IC der Eugenik, Wiıtten 1966, bes 5>0—-58
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Fischer spater die Nichteinwilligung als Preis TUr 1ne einmutıige Beschluss-
fassung 1 „Eugenischen Arbeitskreis“ bezeichnete, me1ılnte CI; MUSSE I119a  —

„wirklic. aut die Belastungen AaAaus dem Drıtten Reich Rücksicht nehmen und
denen Recht geben, die darauf hinweisen, dass 1L1UT bei einer konsequenten,
unersetzbaren Einwilligung jedem zukünlitigen Milklsbrauch vorgebeugt

u8d‘7werden kann.
Nach 1970 verlor die eugenische Begründung der Sterilisation In der

öffentlichen Debatte ınehmend Bedeutung, da zugleic. die Sterilisation
als Methode der Schwangerschaftsverhütung Autftrieb Trhielt Neben der
operatıven Sterilisation WalLr esonders die temporare Sterilisation HC die
Anti-Baby-Pille, die VOT dem Hintergrund „sexueller Beireiung“ Attraktı-
VIilLa BSCW AT 171e SE Entwicklung der Sterilisation einer Verhütungs-
methode 1mM OrT1zon persönlicher Veriügbarkeit Wal in den Diskussionen des
„Eugenischen Arbeitskreises“ In den 1960er Jahren ebenso WI1e die sOzlale
Indikation immer abgelehnt worden. ESs kam jedoch bis 1989 In der alten
Bundesrepubli nicht einer gesetzlichen Regelung der Ireiwilligen
Sterilisation, L1UT einerTr ZU. eil regional unterschiedlichen Praxis ?9
1€es g1ing einher mıiıt dem Fehlen eiINner Erklärung der NS-Zwangssterilisatlo-
He  n als Unrecht DIsS ZU heutigen Tage.

Resumiert InNna  — die Debatte ber die Ireiwillige Sterilisation 1mM Eugenischen
Arbeitskreis des Diakonischen Werkes, wird eutlıc. dass die Schatten der
NS-Zeıt bis FA Ende der 1960er Jahre nicht verblassten, sondern WAäal In
verschwommener Form durchaus orhanden und diskussionsmächtig

1€$ gilt aber nicht 1L1UTF mıt ı Y aut Bedenken allzu weIlt
gefasste Gesetzesvorschläge ZULr ireiwilligen Sterilisation, sondern ebenso für
die Gültigkeit der eugenischen Indikation überhaupt. An einem weılteren
Thema 1mM „Eugenischen Arbeitskreis“ lässt sich dies nachzeichnen.

Im Jun1 1967 wurde ber die Früherfassung und Frühbehandlung
körperlicher uıund psychischer chäden und die eldepflicht bei behinderten
Kindern debattiert. DIe Debatte ber die Meldepflicht behinderter Kinder
iührte och einmal mitten hinein In die Schwierigkeit, grundsätzliche
Positionen nicht aufgeben wollen, auch historische Erfahrungen hierbei
In nschlag bringen, und andererseits den Anschluss aktuelle
Fortschritte 1n der Biomedizin und den gesellschaftlichen andel insgesamt

halten Zur Vorgeschichte und Herleitung des Themas gab Fischer 1n der VOoO  —
ihm se1lt 1965 1n hektographierter Form als internes Inftormationsmedium des
Diakonischen Werks gedachten „Sozlalhygienischen Rundschau“ ine Über-
sicht.?!

iıne Meldentflic für behinderte Kiınder sah das bıs 1957 geltende
Körperbehindertengesetz VO  n Durch den Einbau dieses e SPI7e5 in das

Fischer Prof med. R Mittermaler (Bundesvereinigung Lebenshilfe für das
geistig behinderte ind 1967, In ADW, GSt 4900

€l seizten sich als Normen für darüber efindende Gutachterkommissionen bei
den Arztekammern das Mindestalter VO  — 7 Jahren und das Vorhandensein mehrerer
Kınder bei Frauen UrC Vgl Hahn, Modernisierung un: Biopolitik (wlıe Anm 2)
142146

91 Siehe Sozialhygienische undschau (1 1967), In AD GS$t 4898
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Bundessozialhilfegesetz wurde diese Pflicht abgeschai{if und einer praktisch
ineflfektiven Aufforderung Ärzte und eireuer In Heilberufen ZUT Meldung
behinderter Kinder, sofern Eltern ihre Kinder keiner Behandlung zuführten.

In einer Konfierenz der TUr das Gesundheitswesen zuständigen inıster und
Senatoren November 1965 and der ntrag des Berliner enators aut
eiıne Meldepflicht behinderter Kinder erhebliches Interesse Der Hintergrund
hierfür lag wesentlich 1n der „Contergan-Katastrophe“: ;  a eINeE Melde-
pflicht bestanden, ware einmal das Unglück vermutlich Irüher emerkt
worden und Ila  - hätte F: andern VO  - vornherein verlässliche Unterlagen
über den Um({fang der Missbildungen gehabt und haätte darauti 9anz anders, als
C555 den gegebenen Umständen möglich WAar, alle erforderlichen
Mafßnahmen planen können.“

Verschiedene Interessenverbände äaußerten sich nachifolgend durchaus
gegensätzlich einer Meldepflicht. SO WarTt der „Deutsche Verein {ür
olfentliıche und prıvate ursorge“ aIiur, doch votlerte die Bundesärzte-
kammer 1n einer Stellungnahme anuar 1966 dagegen, da SIE das
Vertrauensverhältnis zwischen AÄArzt und Patient edroht sa Auch 1n eiıiner
Arbeitsbesprechung 1mM Diakonischen Werk Wal die iımmung mehrheitlich
ablehnend, Fischer: Alle stuünden „noch untfer dem Eindruck des möglichen
Missbrauchs olcher Meldepflicht 1ım Dritten Reich.“ Als besser gee1gnet IUr
den Zweck einer Frühförderung behinderter Kinder wurde die verstärkte
Aufklärung angesehen. Selbst zwischen den Fachverbänden innerhalb des
Diakonischen Werks die Meinungen eteut. SO Wal der „Verband der
Körperbehindertenfürsorge“ für ine Meldepflicht, der „Verband Deutscher
Evangelischer Heilerziehungs-, Heil- und Pflegeanstalten“ aber strikt dagegen.
Aut der Sitzung des „Eugenischen Ausschusses“ Jun1i1 1967 wurde versucht,
die Standpunkte vermitteln un C eigenes Memorandum verab-
schieden, Was allerdings nicht voll konsensfähig WAar.  23 SO wurden1Herbst 1in
einem Hefit der Zeitschriit „Die Innere Missıon“ die unterschiedlichen
Standpunkte AT Meldepfdlicht abgedruckt.”*

1ese Debatte spiegelt den mschlag VO  z ausglebigen historischen Beden-
ken 1M 1INDIIIC auf die Euthanasie einer zunehmenden etonung der
Grenzen des Einflusses historischer Erinnerung für Stellungnahmen
aktuellen Problemen sozialstaatlicher Intervention In dieser Diskussion Warl
auf Selıten der Kritiker das Misstrauen gegenüber der staatlichen aten-
sammlung und Interventionsbereitschalit stark, auch wWEeNn diese vorwiegend
mıiıt der bedarisgerechten Hilfe 1 demokratischen Sozialstaat begründet
wurde und nicht mıiıt dem Schutz der Gesellschaft VOI behinderten Burgern

1e allgemein ZU Contergan-Fall: eate Kirk, Der Contergan-Fall: iıne
vermeidbare Arzneimittelkatastrophe? ZUT Geschichte des Arzneistoffs Thalidomid
Stuttgart 1999; zeitgenÖssisch Jochen Fischer, Sachverhalte ZU. „Contergan un seinen
Folgen, 1n Die Innere Missıon 1964), JE E

Vgl Niederschrilft über die Sitzung des Eugenischen Arbeitskreises
1967 In Frankfurt, 1n ADW, GS5t 4898 1e ansonstiten Hahn, Modernisierung un
Bıopolitik (wıe Anm. 2) 160—162

Stimmen aQus dem Diakonischen Werk ZuUr Meldepflicht, ın DIie Innere Missıon
38 1—404
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Die ebentalls OINzZIıe mi1t der Möglichkei einer besseren Behandlung
begründete Meldepflicht für behinderte Kinder AUS$ den Jahren 19359 und
1940 WarT och präasent, 3P1 keine a3SSOzZlatıven Parallelen sehen
können. Gerade ımM eugenischen Hintergrund der ZUT Meldung hrenden
Krankheiten und Behinderungen sa I1a die GefTahr der Entstehung einer
1sSTe „vererbungsunwurdiger“ ersonen, die LLUF dann Sınn ergab, W dQUuUs$s
dieser „mindestens der Rat resultiert, sich sterilisieren lassen, WEn nicht
gal weni1gstens bei gelstig Behinderten, Epileptischen und Geisteskranken

der wWang dazu  4 In dem VO „Eugenischen Arbeitskreis“ verabschiedeten
Memorandum wurde WAar die „Einiführung einer generellen namentlichen
Meldepflicht“ abgelehnt, doch anderer Stelle eLIwWwaAas verklausuhert 1ne
Pflicht ZUT Meldung dann vorgeschlagen, WEeE1111 Eltern die Behandlung
Behinderter He einen Arzt verweigerten.”

Joachim Fischer sah In dem „ewigwährenden Beschwören der Ver-
gangenheit“ keinen konstruktiven Beıitrag In der Debatte und nNatte schon
17 seiner Übersicht In der „Sozlalhyglenischen Rundschau“ einen „führenden
Vertreter der Lebenshilfe“ mıiıt der Meinung zıtlert, die Bevölkerung könne
sehr wohl zwıschen damals und heute unterscheiden.?‘ Die gesellschaftliche
und politische Debatte ber das Thema INg weıter, bIis SC  IC  ich 1971 aul
relatıiv unspektakuläre €e1IsEe 1mM „Bevölkerungsstatistischen Gesetz die
eldepflicht Tür bei der Geburt erkennbare Fehlbildungen festgeschrieben
wurde.”® Der andel ZUT humangenetischen eratung und pränatalen
Diagnostik se1t den 1970er Jahren 1mM Rahmen der individualisierten
vorbeugenden Gesundheitspflege machte die Diskussion zunehmend Dsolet

Der Eugenische Arbeitskreis un die „Menschenmacher“A

DIie Auseinandersetzung mıit der modernen Welt und der Durchsetzung eINES
„zunehmend breit gelacherten, betont individualistisch ausgerichteten
Pluralismus“ wurde In den 1960er Jahren eın beherrschendes Thema 1ın
der Evangelischen Kirche ?? Dem „Eugenischen Arbeitskreis“ kam eı AIs
Austauschforum ber Fragen der modernen Biologie und iıne
Vorreiterrolle Zur Eröffnung der Diakonischen Konfiferenz 1mM Junı 1965

95 1e Stellungnahme des „Verbandes Deutscher Evangelischer Heilerziehungs-, eil-
un Pflegeanstalten“ Al rage der Einführung einer gesetzlichen Pflicht 711} Meldung
geistig Behinderter (Meldeplflicht), 1Dıie Innere Mission Br 1967), D3S hier 397 393

Früherfassung und Frühbehaändlung ehinderter. Memorandum des Eugenischen
Arbeitskreises des Diakonischen erkes der Evangelischen Kirche In Deutschland, I
Die Innere Mission Yl 1967), 3065385

1€e Jochen Fischer, Früherfassung un Frühbehandlung körperlicher un
geistig-seelischer Schäden, 1171 Gesundheitspolitik 1967, 129—153, Des E3  ©

ahn, Modernisierung und Biopolitik (wıe Anm y 16  N
Vgl artın reschat, Protestantismus un Evangelische Kirche In den 60er

Jahren, 1n xel Schildt/Detlev Siegiried/Karl-Christian Lammers (Hgg.) Dynamische
Zeiten Die 60er TE In den beiden deutschen Gesellschaften, Hamburg 2000,
hier: 581
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sprach der EKD-Ratsvorsitzende, Prases ur Schart VOT 200 Teilnhnehmern
bDer die Za U wissenschafitlichen, ethischen, eugenischen und sozlalen
Erkenntnissen und Problemen“ sich ergebenden uigaben für die kirchliche
Diakontie. Schari meıinte, dass der Menschheit heute dus dem biologisch-
chemischen Bereich und dus der genetischen Forschung wesentlich rölßere
elahren drohten als VOI der tomphysik und anderen Gebieten der Technik
un verwilies auf Möglichkeiten der Geburtenplanung bis ZUT „Machbarkeit
un!: Züchtung des Menschen  “

„Die Vertreter der modernsten Wissenschafit, der Biochemie und der Mikrobiologie und
der Kybernetik sSind M1ISCIC Studentenpfarrer herangetreten, 1wa die Leitung des
biochemischen Institutes In übingen, un en ihnen die Fragen dus$ ihrem
Forschungsbereich vorgelegt: Dürfen WIT weılter forschen und arbeiten, WIE WITr
bisher haben? Was habt ihr VO: der Kirche VO  - der Theologie, VO Evangelium
u1ls azu sagen?“ **

Scharif sah Kirche und Diakonie In der PfHCDHt, „Kategorıen und ormen
en die eiINe Ireiwillige TIreiheitliche Ordnung, aber eINe Ordnung
transzendenten Malsstäben, einer Beiragung übergreifender über-
menschlicher, überirdischer Gesichtspunkte“ garantiere. Dabe:i Wdadl ihm das
Wirken des „Eugenischen Arbeitskreises“ des Diakonischen Werkes Vorbild
Zahlreiche JTagungen Evangelischer Akademien, auf denen Theologen wWI1e
Biologen Vortrage bDer „Moderne biologische Forschung als Anfrage die
Theologie“ (Jürgen Hübner) Ooder „Kritisches ZUrTr: blologischen Futurologie“
Wilhelm Quenzer hielten, zeigten eın gesellschaftliches Diskussionsbedürftf-
NS an.

Im Junı 1967 wurde 1mM „Eugenischen Arbeitskreis“ über die damals och
eher hypothetische, aber zukunifitsweisende Frage debattiert: „Wıl1e beurteilen
WIT die Möglichkei einer direkten Einflussnahme auf die genetische Substanz
beim Menschen?“ 102 In einem Vorgespräc. zwischen Fischer und Präsident
Theodor chober Ende 1966 hatte sich die Diskussion auf die rage zugespIitzt,
OD WIr 1er einer ahnlichen Grenze angelangt sind, INa  — Nein ag
I11USS, W1e€e bei der Euthanasie Oder der nicht medizinisch indizierten
Sterilisierung.  103 Fischer Tasste die Überlegungen 1ın einem Brieli VO  —
Verschuer „Im Gegensatz meinem Präsidenten, der die
MoOglic  eit, auf diese Weise Erbkrankheiten genNOotypisc heilen, für das
Entscheidende hält, meıine ich, der Mensch werde niıiemals, WEeNn erst die
Genveränderung beim Menschen 1ın der and hat, VOIL anderen Nutz-

100 1€e. Präases Scharf VOIL der Diakonischen Konferenz (25 1965), 1n ADW,
280; Um das Zukunftsbild der Wissenschafitler, 1ın epd NT. 144 1965,
ADW, GSt 4892

101 1e erıchte über die u „Die biologische Manipulierbarkeit des
Menschen“, Evangelische ademuıile Bad Baoll 1967 der „Das Leben ung,
truktur, Entwicklung“ VO bis Oktober 1966 1n der EV. ademıile Berlin Im
Nachlass Fischers 1n AD

102 Niederschrift über die Sıtzung des Eugenischen Arbeitskreises 9./ 1967 In
Frankfurt, ıIn ADW, GsSt 4898

103 Fischer VO  - Verschuer 1967, 17 AD GS$t1 4897
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anwendungen halt machen.“ ı1eT sah Fischer ethischen Klärungsbedari und
ezog sich auf einen Vortrag des Theologen Jürgen Moltmann Der „Dılie
Zukunft als Drohung und Chance“ „Wir wissen nicht, wohin die Lokomaotive

u104In die WIrTr Heilsig die Kohlen des Fortschritts schaufeln
Der für eın theologisches Reierat angefragte oltmann allerdings aD

und neben dem Ersatzreferenten Dr. Dr. Großmann dUus$s Freudenstadt, der
sehr abstrakt Der die Folgen möglicher gentechnischer Eingriffe für das
Verhältnis VOINl Ott und Mensch reierilerte, 1e Inar Freiherr VOIl
Verschuer einen Vortrag. Kr sprach sich küunstliche Veräaänderungen
und für die Bewahrung der genetischen Substanz anderem mıt den
Mitteln der eugenischen eratung und der eugenischen Sterilisierung duU  z Das
Protokall 1€ fest „VOor der Eugenik steht eın Warnungsschild mıt den
Worten ‚Menschenwürde, enschenrechte, Nächstenliebe Von Verschuer
distanzierte sich €l VOI em VO den mittlerweile popularisierten
Gedanken des sogenannten Ciba-Symposiums, einer Tagung VO atur-
wissenschafitlern, unfier diesen verschiedene Nobelpreisträger, die sich 1962 In
London mıiıt der Zukunit der Menschheit angesichts der „biologischen
Revolution“ auseinandergesetzt hatte.*°” Jjer 1n recht kruder €e1IsE
Vorstellungen über die uni{tige Sıtuation der Menschheit angesichts VO  —

Überbevölkerung und eugenischer Interventionsfähigkeit geäulßsert worden.
Von Verschuer 1€ Eingriffe in die Erbsubstanz für Utopile. „Auch WE WITr
das genetische phabet kennen, 1st der Weg SEINeET Anwendung weIılt

„ X06WI1e VO phabe his Goethes aus
In der Diskussion wurde ZUuU Beispiel die rage der Auswahl DZW.

Umwandlung des Geschlechtes beim Embryo als Tabubruch 1 1NnDlıc aui
die Gottesebenbildlichkeit des Menschen als Mann und Frau gekennzeichnet:
„Hıer wird ZU ersten Mal auf das WiılIe des Menschen Einfluß g  ININECN,
anderes In dieser Richtung wird LOlgen; dann hat die Lehre VO  — Sunde und
Vergebung keinen Sinn mehr  « Der anwesende Pastor Ludwig Cal
vermisste grundsätzlich SCIHe theologische Anthropologie“. Wiıie CN die
Debatte allerdings auch VO Standpunkt des ethischen Verbots eführt
wurde, das jede individuelle Einfiussnahme auft die eigene Reproduktions-
biographie ablehnte, wird daran eutlc. dass INa  - selbst die Bezeichnung
„Wunschkind“ des „dem Begrili leicht innewohnenden Kalkulations-
gedanken und einer sich bei den Eltern einstellenden bestimmten Erwar-

104 Ebd Vgl Dıie Zukunft als Drohung un Chance Deutscher Evangelischer
Akademikertag bis Oktober 1966 1n Essen, u  g 1966

105 SO hatte ein journalistisches Buch mıt dem ıte „Die Menschenmacher“
auszugswelse das Tagungsprotoko reiferiert, kommentiert un mıi1t Fragezeichen
versehen; vgl Richard Kaufmann, DIie Menschenmacher. Dıe Zukunfit des Menschen
In einer biologischgWelt, Frankiurt/Main 1964; spater wurde das gesamte
Tagungsprotokol uch auf deutsch veröffentlicht Gordon Wolstenholme/Klaus Prost
(Hgg.) Das umstrıttene Experiment der ensch Wissenschafltler diskutieren die
emente eiıner biologischen Revolution, Muünchen 1966 Vgl Sozlalhygienische
Rundschau 11 (15 1965), 1in ADW, GSt Ta

Niederschrift über die Sitzung des Eugenischen Arbeitskreises 9./10 1967 1ın
Frankfurt, 1n AD GSt{1 4898
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tungshaltung“ verwart. Lothar Loeffler relativierte die Schicksalsgläubigkeit
HEG seinen Einwand, dass I1la  — auch HIT die „eugenische eratung In
Schicksalsabläufe“ eingreile, doch wurde ihm entgegengehalten, dass (

die persönliche Entscheidung Irei und ausschlaggebend bleibe Hans
Christoph VO  H ase bezweifelte dagegen die völlige Tabuisierung VOoO  —

Eingriffen In die Erbsubstanz: „ZWar scheiden rationale Zweckmälßigkeitsbe-
gründungen aus; auch musse die Ganzheit des Menschen erhalten Jleiben
Wenn I1la  — aber Erbschäden heilen könne, 1888218  - experimentiert miıt einer
chemischen Beeinflussung der Anlage ZUrT Zuckerkrankheit ware agegen
nichts einzuwenden.“ Ihm wurde VOoO  m Fischer entgegengehalten, -auch eın
derart MOLIVIerter ingri der genetischen Grundsubstanz des Lebens stelle
eın großes Risiko unberechenbarer Nebenwirkungen dar, die möglicher-
wWwelse für die ukunfit grölßeres Unheil stiften als das, Wäds$s I1la  a beseitigen
esucht hatte“

Der anwesende eologe und Leıiter des Diakoniewissenschaftlichen
Instıtuts 1n Heidelberg, Herbert TIımMmmM, Tasste nde „Wır
dürfen nicht den Eindruck erwecken, als sSE€1 die Kirche bemüuht, einen
abgefahrenen Zug anhalten wollen; Cs darti nicht ZUuU De{ifensivverhalten
kommen mıiıt der Absicht, die Forschung auizunalten In UÜHHSC FT OHensive
mussen WITr gegenüber den sich eroIiinenden Möglichkeiten ach den otıven
und den ONsSseEQqueNzZeEN Iragen, und auch nicht 1n Indien anders handeln
wollen als ın Frankreich und die Ganzheit des Menschen ach Leib und Seele

u„4107bewaTen
Dıieses Dilemma, nicht allzıu verbietend erscheinen und der Forschung

ihren aum lassen, In dem I1la  e allerdings mitsprechen wollte, kenn-
zeichnete die Lage und ieß aıich Präsident chober wenige Monate spater eiINne
weltere Sıtzung ZUuU Thema -Die christliche und die Menschenmacher“
als notwendig erscheinen. Hierzu hielt der Marburger eologe arl Heınz
Ratschow dann eın Referat.  1085 Ratschow me1ıinte ZUE negatıven Eugenik, „die
absolute Wahrung persönliche Freiheit 1st der einz1ge Grund der Möglic  ©}
sıttlicher Entscheidungen überhaupt“. egen die positive Eugenik sSE€] als solche
nıichts da ach der DeMNnition des Philosophen Arnold Gehlens der
Mensch eın „Mängelwesen“ se1 Ware das Ziel die Vermeidung VON Schäden,
„also 7 B die Konstitution bestimmter Familien Tur Schizophrenie oOder für
andere schwere Leiden HC überschaubare und gezielte Eingriffe
eheben, ware dagegen gal nichts einzuwenden“. Dıe Ziele des Handelns
mussten aber offen gelegt seın 4107 künstlichen Befruchtung meılnte AperTr
MenschkannkeinZuchtobjektsein, undwennereswürde, wäre die SOgeNannte
psychische e1te seinerEvolution ZeTStOTT, denn se1ine Ganzheitware da zerstOrt,

„ A09Frauen ın großem Malsstabe künstlich befruchtet werden.

107 Ebd.
108 Vgl E: Reierat VO  — Carl Heinz atschow, Die chrıstlıche un die

Menschenmacher, ıIn DIıie Innere Mission 58 1968), A A atschow (191 1—-1
War 1939 Universitätsdozent In Gottingen, 1948 Prof. für Systematische eologie,
Geschichte der Evangelischen Theologie un Religionsphilosophie In Münster/  esttfalen
un! wurde 1962 Professor In Marburg

109 Ebd., 4361
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Diakonie-Präsident Theodor chober als Teilnehmer der Sitzung
ijormulhierte für den Orspann der Marznummer der „Inneren Missıon“
1968 einige „noch un{fertige atze  M ZU Thema, die als Resultat der Diskussion
gelten können. chober sah €1 die Rolle der evangelischen Ethik iın der
Stärkung der Eigenverantwortlichkeit der andelnden SDEeT Arzt kann €]
VOoO  — seiner Kirche und den Mitchristen keinen Katalog seINer Verhaltens-
weısen aber Ordern für die Gewinnung der Fähigkeit
schlichten un menschlichen Entscheidungen, die ihm 1emand letztlich
abnehmen kann  u} Dabei wandte CI sich gleichzeitig die „utopischen
Überhöhungen biologischer Forschung“, die 1ine „angebliche onhnerent-
wicklung der sittlichen und somatischen Eıgenart des Menschen“ erbringe.
Damıt wollte Offenheit und Gesprächsbereitschaft In diesen „Umbruchszei-
ten  x signalisieren und markierte zugleic das Dilemma kirc  ıcher und
diakonischer Stellungnahmen in einer Zeıt abnehmender Akzeptanz irch-
licher Lehraussagen.

Der „Eugenische Arbeitskreis“ irat ach 1968 nıicht wieder ININCIN 1€eSs
hatte vordergründig seine Ursache 1mM Weggang des diese Fragen auimerksam
veriolgenden Joachim Fischer, der 1mM Januar 1968 Leiter einer Eheberatungs-

4stelle In Baden wurde p WarTr aber auch IITC die sich abzeichnende
Überalterung und das Ausscheiden mancher Mitglieder (besonders VO  — Mar
Freiherr VO  “ Verschuer, der 1969 starb) bedingt Hans Christoph VOIN Hase
me1ıinte 1969, dass die Diskussionen In diesem ArbeitskreIis für verschiedene
Kapazıltaten INe umutung BECEWESCH S21n Dennoch E „Als Forum
für viele Probleme hatte ( 1: se1t 1930 erhebliche Bedeutung. Kr mulste DE  -

wiederauigebaut werden, ohne die eireuen verletzen.“ Er schlug hierfür
die Durchführung EeINES dreitägigen Akademiekurses VOTL, dem persönlich
eingeladen werden sollte und dus dem dann sich bewährende Mitglieder
rekrutiert werden ollten Eıne aktenmälsige Überlieferung hierzu 1st nicht
fassen. Zumindest die institutionalisierte Form des Austausches ber Eugenik
innerhalb des Diakonischen Werkes der Evangelischen Kirche In Deutschland

153endete SOM 1mM Symboljahr 1968

Fazıt

Ein esumee über das Fortwirken der Eugenik 1mM Bereich der Evangelischen
Kirche ach 1945 kann nicht VOIl einem erwels auft das institutionalisierte
pro-eugenische Engagement In der Nnneren 1SS10N5N se1ıt 1931 absehen, dies

110 Vgl Theodor Schober, Standpunkt, 17 Dıe Innere Mission 58 DA
L4 Fischer bereits ang der 1960er TE einen Konflikt ber seine Arbeit mıt

dem Präsidenten des erkes „Innere Mission un Hilfswer. der 1964 ME ıne
Schlichtung Deigelegt worden WAäl. Er tfühlte sıch mıit seliner Arbeit N1C ausreichend
wahrgenommen und wechselte ZuU egınn des Jahres 1968 ZULr badischen Landes-
kirche vgl ADW, 140 und 143

1::2 Vermerk Hase Dr Schober, Dr. Collmer betr. Eugenischer Arbeitskreis (1
1969); 1n ADW, GStT 4900
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uUumMso weniger, als 1959 versucht wurde, eine als DOSILLV beschriebene
eigene Tradition der Auseinandersetzung miıt „Erbwertigkeiten“ unkritisch
anzuknüpfien. DIe Vertreter der Nnneren Missıon betrachteten die I11Aas55CI1-
haften Zwangssterilisationen der S-Zeit als Urc die amalige Gesetzeslage
estimm und blendeten die eigene Mitwirkung daran dus 1€eS$s hatte, außer In
der institutionell tieigestaffelten Beteiligung der Zwangseugenik des
Nationalsozialismus, sEINE Ursachen 211CcCh In personellen Kontinultaten
Nicht LUr Verbandsvorsitzende un Anstaltsleiter wWI1e ZU Beispiel die Piarrer
Adolph Nell Oder Ludwig cNliaıc verblieben In ihren Posıtionen, sondern
auch NS-Medizinverbrechen beteiligte Arzte fanden e1in Unterkommen In
kirc  ıchen Einrichtungen. Zudem wurden die Zwangssterilisationen [1U[I In
ihrem rassenideologischen ern als Vorstufe ZU NS-Euthanasie wahrge-
OININEN 1€eS$s 1els keine Auseinandersetzung mıiıt dem Unrecht der ZWd1l95-
welsen Unifruchtbarmachung DIie zaghalten Versuche In der Nachkriegs-
zeıt endeten auch 1m Bereich der Evangelischen Kirche und ihrer Vor-
jeldorganisationen 1ImM gesellschaftlichen ONSsenNs der Bestreitung des Un-
rechtcharakters des 9  esetzes ZUr Verhütung erbkranken Nachwuchses“ und
der versagten Entschädigung der Betroftenen. 1€eSs War L1UTr folgerichtig, denn
die Fortgeltung eugenischer Sichtweisen mMusstie nicht 1LUF 1mM Bereich der
Evangelischen Kirche, sondern national WI1IE auch international auf breiter
TIon In Kuropa wWI1e Amerika konstatiert werden !

Der 1959 HC  e einberulfene „Eugenische Arbeitskreis“ des Diakonischen
Werkes esa seEINE treibende Krafit 1mM Leiter der Gesundheitsfürsorge-
abteilung, Joachim Fischer, der als ehemaliger lıppischer InNtsarz insbeson-
dere 1M Bereich der Eheberatung und Sozialhygiene fachliche Expertise
esa Dıie Os1t10N VO  — AÄArzten un! Genetikern, die In der „Rassenhygiene“
un: der NS-Euthanasie 1ıne Rolle gespielt hatten und unmehr als der
Evangelischen Kirche nahestehende Fachleute auf eugenischem Gebiet gelten
konnten, WI1e Mar Freiherr VOIN Verschuer, Lothar oe{iftler Oder Enke,
WarTr wiederum konsequent, sofern Ila  — den wissenschaftlichen ern der
Vererbungslehre als unDefirollilen VO vermeiıntlichen politischen Missbrauch
des Nationalsozialismus wähnte. Dasselbe galt dann auch Tüur die wIissen-
schaftlichen Vertreter der Eugenik selbst, deren persönliche Verstrickungen In
die NS-Medizinverbrechen nicht hinterfragt wurden.

Die erneute Diskussion ber die Sterilisierung WarTr ZWOar einerseıits der
ungeklärten Rechtslage hinsichtlich der Sterilisation in der Bundesrepubli
geschuldet, knüpfte allerdings in der Evangelischen Kirche dort d nämlich
bei der eigenen Erklärung VO  — Ireysa 1931 und den Beratungen des
preulsischen Landesgesundheitsrats 1932, I1la  — der nachfolgenden
natiıonalsozialistischen Zwangseugenik och nicht efolgt WAarL. Die eigene
praktische Mitwirkung den Zwangssterilisationen der NS-Zeıt wurde
SC  1C übergangen. amı stand die Innere 1SS1073N der Evangelischen
Kirche 1n Deutschland nicht allein, ildete sich dieser Versuch des Anknüpifens

113 Vgl Kühl, Internationale der Rassısten wıe Anm 82); Thomas Hoonker,
Diagnose: „moralisch defe Kastration, Sterilisation un! Rassenhygiene 1 Dıenst
der Schweizer SOozlalpolitik un Psychiatrie 0—1 Zürich 2003



240 Uwe aminsky

Weilmarer Posıtionen doch auch In medizinischen und Juristischen
Debatten über einen Gesetzentwurt VABER ireiwilligen Sterilisation ab Vor
diesem Hintergrund WarTr die Öffnung einer „persönlichen Eugenik“ 1M
Familienzusammenhang, die VO  - expliziten bevölkerungspolitischen und
selektionseugenischen Argumentationen, esonders VO ‚Wang, abrückte, ıIn
den 1 960er Jahren nachvollziehbar Dıie Befürwortung eINES PSPIZeSs
ZU egelung der Ireiwilligen Sterilisation mi1t der medizinischen und
eugenischen Indikation 1e jedoch in den 1960er Jahren geseTzesge -
SCNIC  iıch Lolgenlos Gesellschaftliche Entwicklungen individueller Lebens-
vollzüge und biochemische Möglichkeiten der Schwangerschaftsverhütung
überholten die langwierigen Debatten über gesetzliche Regelungen.

DIie Schatten der NS-Vergangenheit begleiteten diesen Wandel
individualisierten gesundheitspolitischen Strateglien. In der Debatte ber
die Meldepflicht behinderter Kinder wurden gerade VO „Verband Deutscher
Evangelischer Heilerziehungs-, eil- und Pflegeanstalten“ och einmal die
historisch begründeten Bedenken egenüber sozlalstaatlicher Intervention
ausgesprochen, da siıch die aulserlichen Parallelen miıt der Erfassung der
Euthanasieopfer 939/40 aufdrängten. Diıie befürchtete Delegitimierung des
Lebensrechtes Behinderter druückte €1 einerse1lts die empIiundene Gelahr
Adu  9 Andererseits ildete sich hierin der bewahrende Rückzug auft die
Anonymıiıtat des Behindertseins ab, der auch sozlalstaatliche Integrations-
bemühungen verunmöglichte. 1er WarT das beschworene NS-Irauma och
prasent. och die Vehemenz der Befürworter Verwiıies zugleic auft die
TENzeN des Einflusses historischer Erinnerung TÜr Stellungnahmen T
sozlalstaatlichen tervention

Das Problem abnehmender gesellschaftlicher Relevanz kirc  ichner Stel-
lungnahmen ildete bereits ruh weılt VOT den aktuellen Auseinander-
setzungen die Bioethik den Hintergrund kritischer Auseinandersetzung
mıt biologischen Utopien, die se1it der 1L960er Jahre ebentalls 1
„Eugenischen Arbeitskreis“ des Diakonischen Werkes der Evangelischen
Kirche 1ın Deutschland diskutiert wurden. Dabei standen den Bedenken
gegenüber jeder Form der „Züuchtung“ des Menschen die Hoflinungen auft
Heilung genetischer Krankheiten eiINn Dbis heute beobachtendes
Grundmuster der Debatte gentechnische Eingriffe 1INs Erbgut.

ass €1 der ehemalige Rassenhygieniker mMar Freiherr VOIN Verschuer
als Warner VOT Interventionen In die genetische Substanz aultrat, kann jedoch
nicht Afs geläuterte Haltung ehemaligen Posıtionen der erblichen Ver-
besserung des Menschengeschlechts esehen werden, spilegelt sıch darın doch
11UTI die erbgutbewahrende Haltung Verschuers, die WEC Sterilisation
Erbkranker und eugenische eratung sicherstellen wollte. ler unterschied
sich der alte Eugeniker Verschuer VO  — den Biotechnologen, die
zumindest In der Perspektive bereits die Manipulation der vorhandenen
Erbgutausstattung VO  . Menschen als Arbeitsie bestimmten.

Der Versuch, Beratungsfunktionen Tür die C Wissenschaft der B10-
technologie übernehmen, konnte 11UTr 1n eingeschränktem Maße, nämlich
L1UTr für diejenigen, die überhaupt ach der sozialethischen Bewertung der
Evangelischen Kirche iragten, eiINeE Relevanz besitzen. DIie Stärkung ethischer
Kompetenz beim einzelnen AT oder Forscher erschien dann letztlich als der
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kleinste gemeinsame Nenner einer In der Öffentlichkeit ihr Gewicht
zunehmend einbülsenden Kirche. Die stülschweigende Auflösung des „Eu-
genischen Arbeitskreises“ des Diakonischen Werkes der Evangelischen Kirche
In Deutschland bedeutete auch eın Eingestandnis des eigenen Relevanzver-
lustes in gesellschaftlichen Fragen. Zudem markierte das nde des AuUS-
schusses einen Generationenwechsel ıIn Gesellschaft, Diakonie und Evange-
ischer Kirche. Viele andere Grunde Tür den gesellschaftlichen Umbruch
1968 mussen Jler außer Betrachtung leiben Dıie Evangelische Kirche WarT
11UL och eINe untfter vielen Stimmen iIm gesellschaftlichen Konzert der
Politikberatung.


